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Gesetzentwurf 
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen 
und des EG-Amtshilfe-Gesetzes 

A. Zielsetzung 

Weitere Anpassung verbrauchsteuerlicher Regelungen an die seit 
Vollendung des Binnenmarktes eingetretene Fortentwicklung des 
Gemeinschaftsrechts auf dem Gebiet der innergemeinschaftli-
chen Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren unter Steuer

-

aussetzung; Einbeziehung von diplomatischen Missionen, konsu-
larischen Vertretungen, internationalen Organisationen und 
NATO-Streitkräften in das Beförderungsverfahren; Anpassung 
des Mineralölsteuergesetzes an die geänderte Richtlinie zur Har-
monisierung der Struktur der Verbrauchsteuern auf Mineralöle; 
Vorverlegung der Fälligkeit eines Teils der im Dezember entste-
henden Mineralölsteuer. 

B. Lösung 

Umsetzung der Richtlinie 94/74/EG des Rates vom 22. Dezember 
1994 zur Änderung der Richlinien 92/12/EWG vom 22. Februar 
1992 über das allgemeine System, den Besitz, die Beförderung 
und die Kontrolle verbrauchsteuerpflichtiger Waren, 92/81/EWG 
vom 19. Oktober 1992 zur Harmonisierung der Struktur der Ver-
brauchsteuern auf Mineralöle und 92/82 vom 19. Oktober 1992 
zur Annäherung der Verbrauchsteuersätze für Mineralöle in deut-
sches Recht. 
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C. Alternativen 
Keine 

D. Kosten 
Durch die Umstellung der Besteuerungsgrundlage bei der 
Schaumweinsteuer sind jährliche Mindereinnahmen von 1,5 Mio. 
DM für den Bundeshaushalt zu erwarten. Dem stehen jedoch Aus-
gabeminderungen in etwa gleicher Höhe bei der Subvention für 
die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein gegenüber, so daß 
weitgehende Kostenneutralität für den Bundeshaushalt gegeben 
ist. Durch den Wegfall des Zahlungsaufschubs für die Branntwein-
steuer ist außerdem mit einer einmaligen Mehreinnahme von 
ca. 350 Mio. DM im Haushaltsjahr 1996 zu rechnen. Durch die Vor-
verlegung der Fälligkeit der Mineralölsteuer werden im Dezember 
1996 einmalige Mehreinnahmen von 2,6 Mrd. DM erwartet. 
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Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 	 Bonn, den 23. Februar 1996 

031 (432) - 523 90 - Ve 54/1/96 

An die Präsidentin 
des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen und des EG-Amtshilfe

-

Gesetzes mit Begründung (Anlage 1) und Vorblatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist das Bundesministerium der Finanzen. 

Der Bundesrat hat in seiner 693. Sitzung am 9. Februar 1996 gemäß Artikel 76 
Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, gegen den Gesetzentwurf, keine Einwen-
dungen zu erheben. 

Dr. Helmut Kohl 
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Anlage 1 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen 
und des EG-Amtshilfe-Gesetzes 1) 
Vom... 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesra-
tes das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Tabaksteuergesetzes 

Das Tabaksteuergesetz vom 21. Dezember 1992 
(BGBl. I S. 2150), zuletzt geändert durch Artikel 37 
des Gesetzes vom 11. Oktober 1995 (BGBl. I S. 1412), 
wird wie folgt geändert: 

1. In der amtlichen Anmerkung wird nach der An-
gabe „Richtlinie 92/79/EWG des Rates vom 
19. Oktober 1992 zur" und der Angabe „Richt-
linie 92/80/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 
zur" jeweils das Wort  „Änderung" durch das 
Wort  „Annäherung" ersetzt. 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Zigaretten sind 

1. Tabakstränge, die sich unmittelbar zum 
Rauchen eignen und nicht Zigarren oder Zi-
garillos nach Absatz 1 sind; 

2. Tabakstränge, die durch einen einfachen 
nichtindustriellen Vorgang in eine Zigaret-
tenpapierhülse geschoben werden; 

3. Tabakstränge, die durch einen einfachen 
nichtindustriellen Vorgang mit einem Ziga-
rettenpapierblättchen umhüllt werden. " 

b) Die Absätze 5 und 6 entfallen. 

3. § 5 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Hersteller mit Sitz in einem anderen Mit-
gliedstaat können die Bestimmung des Kleinver-
kaufspreises einer im Steuergebiet ansässigen 
Person, die zum Bezug von Tabakwaren unter 
Steueraussetzung aus anderen Mitgliedstaaten 
berechtigt ist, unter Beachtung von Absatz 3 
Satz 2 übertragen." 

1) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 94/74/EG 
des Rates vom 22. Dezember 1994 zur Änderung der Richt-
linie 92/12/EWG vom 25. Februar 1992 über das allgemeine 
System, den Besitz, die Beförderung und die Kontrolle ver-
brauchsteuerpflichtiger Waren, der Richtlinie 92/81/EWG 
vom 19. Oktober 1992 zur Harmonisierung der Struktur der 
Verbrauchsteuern auf Mineralöle und der Richtlinie 92/82/ 
EWG vom 19. Oktober 1992 zur Annäherung der Ver

-

brauchsteuersätze für Mineralöle (ABl. EG Nr. L 365 S. 46). 

4. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 3 werden die Wörter „mit unversteuer-
ten Tabakwaren handeln" durch die Wörter 
„unversteuerte Tabakwaren abgeben" ersetzt. 

b) Satz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 9 Abs. 2 Satz 2 bis 4 gilt sinngemäß." 

5. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden die Wörter „durch Steuer-
zeichenverwendung" gestrichen und das Wo rt 

 „gültigen" durch das Wort  „vorschriftsmäßi-
gen" ersetzt. 

b) Folgender neuer Absatz 5 wird angefügt: 

„ (5) Wer eine Ordnungswidrigkeit nach 
§ 30a Abs. 1 begeht, haftet für die hinterzo-
gene Tabaksteuer." 

6. In § 12 Abs. 2 wird nach Satz 1 folgender Satz 
eingefügt: 

„Dem Hersteller ist die Person gleichgestellt, die 
nach § 5 Abs. 2 zur Bestimmung des Kleinver-
kaufspreises berechtigt ist." 

7. In § 15 Abs. 2 werden die Wörter „oder in die un-
ter Nr. 3 genannten Zollverfahren überführt" ge-
strichen. 

8. § 16 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 16  

Verkehr unter Steueraussetzung 
mit anderen Mitgliedstaaten 

(1) Tabakwaren dürfen unter Steueraussetzung 
im innergemeinschaftlichen Steuerversandver-
fahren 

1. von Inhabern von Steuerlagern und berechtig-
ten Empfängern im Steuergebiet aus Steuer-
lagern in anderen Mitgliedstaaten bezogen 
oder 

2. aus Steuerlagern im Steuergebiet in Steuer-
lager oder Bet riebe von berechtigten Empfän-
gern in anderen Mitgliedstaaten verbracht 
oder 

3. durch das Steuergebiet befördert 

werden. Im Falle der Nummer 2 hat der Inhaber 
des abgebenden Steuerlagers Sicherheit zu lei-
sten. Die Sicherheit muß in allen Mitgliedstaaten 
gültig sein. Das für das Steuerlager zuständige 
Hauptzollamt kann auf Antrag zulassen, daß der 
Beförderer oder der Eigentümer der Tabakwaren 
die Sicherheit anstelle des Versenders leistet. 
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Das innergemeinschaftliche Steuerversandver-
fahren ist unter Sicherheitsleistung auch dann 
anzuwenden, wenn Tabakwaren, die für ein 
Steuerlager im Steuergebiet bestimmt sind, im 
Transitwege über das Gebiet eines anderen Mit-
gliedstaates befördert werden; § 18 gilt sinnge-
mäß. 

(2) Berechtigte Empfänger sind Personen, de-
nen von einem anderen Mitgliedstaat oder nach 
Absatz 3 die Zulassung erteilt worden ist, Tabak-
waren unter Steueraussetzung aus einem Mit-
gliedstaat zu gewerblichen Zwecken 

1. nicht nur gelegentlich oder 

2. im Einzelfall 

zu beziehen. Der Bezug durch eine Einrichtung 
des öffentlichen Rechts steht dem Bezug zu ge-
werblichen Zwecken gleich. 

(3) Die Zulassung nach Absatz 2 Nr. 1 wird auf 
Antrag unter Widerrufsvorbehalt Personen er-
teilt, die ordnungsgemäß kaufmännische Bücher 
führen, rechtzeitige Jahresabschlüsse aufstellen 
und gegen deren steuerliche Zuverlässigkeit 
keine Bedenken bestehen. Vor der Erteilung 
kann Sicherheit verlangt werden, wenn Steuer-
belange gefährdet erscheinen. Eine Sicherheits-
leistung ist nicht zu verlangen, wenn auschließ-
lich Tabakwaren mit vorschriftsmäßigen Steuer-
zeichen bezogen werden. Die Voraussetzungen 
nach Satz 1 gelten nicht für die Zulassung einer 
Einrichtung des öffentlichen Rechts. 

(4) Die Tabakwaren sind unverzüglich 

1. vom Inhaber des abgebenden Steuerlagers 
aus dem Steuergebiet in den anderen Mit-
gliedstaat zu verbringen oder 

2. vom Inhaber des beziehenden Steuerlagers in 
sein Steuerlager oder vom berechtigten Emp-
fänger in seinen Betrieb im Steuergebiet auf-
zunehmen. Mit der Aufnahme ist das innerge-
meinschaftliche Steuerversandverfahren ab-
geschlossen. 

(5) Die Steuer entsteht für Tabakwaren, die in 
den Betrieb eines berechtigten Empfängers auf-
genommen werden, mit der Aufnahme in den 
Betrieb, es sei denn, sie sind im Rahmen einer Er-
laubnis zur steuerfreien Verwendung bezogen 
worden. Steuerschuldner ist der berechtigte 
Empfänger." 

9. In § 17 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „aus dem 
Gebiet der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft in andere Gebiete" durch die Wörter „aus 
dem Verbrauchsteuergebiet der Europäischen 
Gemeinschaft" ersetzt. 

10. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Angabe „ § 16 Abs. 2" 
durch die Angabe „ § 16 Abs. 4" und das Wo rt 

 „Verwendungsbetrieb" durch das Wort  „Be-
trieb" ersetzt. 

b) In Absatz 3 werden die Wörter „oder eine Aus-
fuhrzollstelle" durch die Angabe „ , einen be

-

rechtigten Empfänger oder eine Ausgangs-
zollstelle" ersetzt. 

c) Absatz 4 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. daneben 

a) der Empfänger im Steuergebiet, wenn 
er vor der Entstehung der Steuer Besitz 
an den Tabakwaren erlangt hat, 

b) der Beförderer oder Eigentümer der Ta-
bakwaren, sofern er für das innerge-
meinschaftliche Steuerversandverfah-
ren anstelle des Versenders Sicherheit 
geleistet hat."  

11. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wort  „befördern" durch 
das Wort  „verbringen" ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird der erste Halbsatz wie folgt 
gefaßt: 

„ (2) Bei der Beurteilung, ob ein p rivater oder 
gewerblicher Zweck vorliegt, sind die nachste-
henden Umstände zu berücksichtigen:" 

c) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

„ (3) Lassen Privatpersonen Tabakwaren aus 
anderen Mitgliedstaaten in das Steuergebiet 
verbringen, gelten diese als zu gewerblichen 
Zwecken verbracht." 

12. In § 21 wird der erste Halbsatz wie folgt gefaßt: 

„Werden Tabakwaren aus einem Drittland un-
mittelbar in das Steuergebiet eingeführt oder be-
finden sie sich" . 

13. § 22 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden das Komma vor dem Wo rt 
 „ausgeführt" durch das Wort  „oder" ersetzt 

und die Wörter „oder in ein Zollverfahren 
überführt" gestrichen. 

b) In Satz 2 werden die Wörter „Empfängern von 
aus anderen Mitgliedstaaten verbrachten Ta-
bakwaren, die nicht Hersteller sind, " durch 
die Wörter „berechtigten Empfängern, die 
nicht Steuerlagerinhaber sind, " ersetzt. 

14. § 31 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 werden das Wort „Gebiet" durch 
das Wort  „Verbrauchsteuergebiet", das Wo rt 

 „Wirtschaftsgemeinschaft" durch das Wo rt 
 „Gemeinschaft" ersetzt und nach dem Klam-

merzusatz die Wörter „in der jeweils geltenden 
Fassung" eingefügt. 

b) In Nummer 4 wird die Angabe „§ 23" durch 
die Angabe „ § 24 " ersetzt. 

c) In Nummer 5 werden der Klammerzusatz 
„ (§ 12 Abs. 1 und 2) " durch den Klammerzu-
satz „ (§ 2 Abs. 7 und § 12) " ersetzt und nach 
diesem die Wörter „sowie über das Besteue-
rungsverfahren" eingefügt. 

d) In Nummer 8 wird das Wo rt  „Erhebungsge-
biet" durch das Wort „Steuergebiet" ersetzt. 
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e) In Nummer 11 werden das Komma gestrichen 
und die Wörter „und dabei für häufig wieder-
kehrende Fälle des innergemeinschaftlichen 
Steuerversands Vereinfachungen durch bilate-
rale Vereinbarungen mit den an das Steuerge-
biet angrenzenden Mitgliedstaaten vorzuse-
hen sowie zur Sicherung des Steueraufkom-
mens vorzuschreiben, bei welcher Menge an 
Tabakwaren, die Privatpersonen aus anderen 
Mitgliedstaaten selbst in das Steuergebiet ver-
bringen, widerleglich vermutet wird, daß die 
Tabakwaren zu gewerblichen Zwecken ver-
bracht werden," angefügt. 

f) In Nummer 13 werden die Wörter „Erlaubnis- 
und Lagerverfahren" durch die Wörter „Er-
laubnis- und Steuerlagerverfahren (§§ 8 bis 
10) " ersetzt. 

g) Nummer 15 wird wie folgt geändert: 

aa) In Buchstabe b werden die Wörter „oder 
nach Artikel 16 des Vertrages vom 12. Ok-
tober 1990 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Union der Sozialisti-
schen Sowjetrepubliken über die Bedin-
gungen des befristeten Aufenthalts und 
die Modalitäten des planmäßigen Abzugs 
der sowjetischen Truppen aus dem Gebiet 
der Bundesrepublik Deutschland (BGBl. 
1991 II S. 256, 258) " gestrichen. 

bb) Dem Buchstaben d werden die Wörter „so-
wie anzuordnen, daß bei einem Mißbrauch 
für alle daran Beteiligten die Steuer ent-
steht, " angefügt. 

cc) Folgende neue Buchstaben e und f werden 
angefügt: 

„e) zur Durchführung von Artikel 23 
Abs. la  der Richtlinie 92/12/EWG des 
Rates vom 25. Februar 1992 (ABl. EG 
Nr. L 76 S. 1), zuletzt geändert durch 
die Richtlinie 94/74/EG des Rates vom 
22. Dezember 1994 (ABl. EG Nr. L 365 
S. 46), das Verfahren zum Bezug von 
Tabakwaren unter Steueraussetzung 
mit Begleitdokument und Freistel-
lungsbescheinigung für die unter den 
Buchstaben a und b genannten Be-
günstigten näher zu regeln, 

f) nach Maßgabe des Artikels 23 Abs. 5 
der Richtlinie 92/12/EWG des Ra-
tes vom 25. Februar 1992 (ABl. EG 
Nr. L 76 S. 1), zuletzt geändert durch 
die Richtlinie 94/74/EG des Rates vom 
22. Dezember 1994 (ABl. EG Nr. L 365 
S. 46), zu gestatten, Tabakwaren steu-
erfrei zum unmittelbaren Verbrauch 
an Bord als Schiffsbedarf und Bordvor-
rat von Luftfahrzeugen an die Besat-
zung und Reisende abzugeben." 

h) In Nummer 16 wird der Punkt durch ein Kom

-

ma ersetzt. 

i) Folgende Nummer 17 wird angefügt: 

„ 17. zur Durchführung von Artikel 7 Abs. 7 
bis 9 der Richtlinie 92/12/EWG des Rates 
vom 25. Februar 1992 (ABl. EG Nr. L 76 
S. 1), zuletzt geändert durch die Richtli-
nie 94/74/EG des Rates vorn 22. Dezem-
ber 1994 (ABl. EG Nr. L 365 S. 46), das 
Verfahren bei der Beförderung von ver-
steuerten Tabakwaren im Transitwege 
durch das Gebiet eines anderen Mit-
gliedstaates unter Verwendung des ver-
einfachten Begleitdokuments nach der 
Verordnung (EWG) Nr. 3649/92 (ABl. EG 
Nr. L 369 S. 17) näher zu regeln und vor-
zusehen, daß durch bilaterale Vereinba-
rungen mit den jeweiligen Transitmit-
gliedstaaten ein vom Regelverfahren ab-
weichendes vereinfachtes Verfahren zu-
gelassen werden kann. " 

Artikel 2 

Änderung des Biersteuergesetzes 1993 

Das Biersteuergesetz 1993 vom 21. Dezember 1992 
(BGBl. I S. 2150, 2158) wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 6 wird die Angabe „ , einschließlich 
Lizenzbier" durch die Angabe „- ein-
schließlich Lizenzbier -" ersetzt. 

bb) Satz 7 wird wie folgt gefaßt: 

„Jahreserzeugung ist die Gesamtjahreser-
zeugung ohne die Biermengen, die in Li

-

zenz gebraut oder zur Herstellung von 
Bier im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 benutzt 
werden." 

cc) Es wird folgender Satz 8 angefügt: 

„Die für die Herstellung von Bier im Sinne 
des § 1 Abs. 2 Nr. 2 benutzten Biermen-
gen berechnen sich nach den Anteilsver-
hältnissen im Zeitpunkt der Entfernung 
des Bieres aus der Brauerei." 

b) Es wird folgender Absatz 5 angefügt: 

„ (5) Wird das Bier im Steuergebiet herge-
stellt, gilt die Steuerermäßigung nach den Ab-
sätzen 2 bis 4 nur für den Inhaber der herstel-
lenden Brauerei als Steuerschuldner. Wird Bier 
einer ausländischen unabhängigen Brauerei 
mit einer Gesamtjahreserzeugung von weni-
ger als 200 000 Hektoliter in das Steuergebiet 
geliefert, gilt die entsprechende Steuerermäßi-
gung für den jeweiligen Steuerschuldner." 

2. Dem § 3 Abs. 2 wird folgende Nummer 3 ange-
fügt: 

„3. unter Steueraufsicht vernichtet wird" . 
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3. § 4 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Steuerlager sind 

1. der Herstellungsbetrieb (§ 5), 

2. das Bierlager (§ 6)". 

4. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Herstellungsbetrieb ist jede Betriebs-
stätte, in der Bier unter Steueraussetzung im 
Brauverfahren (Brauerei) oder auf andere Wei-
se hergestellt sowie gelagert werden darf. Her-
stellung ist auch die Veränderung der Menge 
oder des Stammwürzegehalts des Bieres, 
wenn sich dadurch die Besteuerungsgrundla-
ge ändert. Der Herstellungsbetrieb dient auch 
der Verwendung von Bier nach § 6 Abs. 1 
Nr. 2." 

b) Absatz 4 wird gestrichen. 

5. 1 6 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Bierlager sind Lagerstätten, in denen Bier 
unter Steueraussetzung 

1. durch Hersteller, Händler oder gewerbliche 
Lagerhalter zeitlich unbegrenzt gelagert, 

2. zur Herstellung von Branntwein oder anderen 
verbrauchsteuerpflichtigen Getränken ver-
wendet 

werden darf." 

6. In § 7 Abs. 3 wird das Wort  „Mengenvolumen" 
durch das Wort  „Nennvolumen" ersetzt. 

7. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Er hat durch Steuererklärung auch das 
Bier anzugeben, das in einem Monat ohne 
Steuerentstehung zum Verbrauch ent-
nommen, aus dem Steuerlager entfernt 
oder in das Steuerlager zurückgenommen 
wurde. " 

bb) Satz 5 wird gestrichen. 

b) Die Absätze 2 und 4 werden gestrichen. 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2. 

8. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort  „anderes" ge-
strichen. 

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „oder 
der Inhaber des empfangenden Steuerlagers" 
gestrichen. 

9. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 wird das Wo rt  „Wirtschafts-
gemeinschaft" durch das Wort  Gemein-
schaft" ersetzt. 

bb) Es werden folgende Sätze angefügt: 

„Das für das Steuerlager zuständige 
Hauptzollamt kann auf Antrag zulassen, 
daß der Beförderer oder der Eigentümer 
des Bieres die Sicherheit anstelle des Ver-
senders leistet. Das innergemeinschaft-
liche Steuerversandverfahren ist unter 
Sicherheitsleistung auch dann anzuwen-
den, wenn Bier, das für ein Steuerlager im 
Steuergebiet bestimmt ist, im Transitwege 
über das Gebiet eines anderen Mitglied-
staates befördert wird. § 15 gilt sinnge-
mäß. " 

b) In Absatz 5 wird die Angabe „ § 8 Abs. 1, 2 
und 4" durch die Angabe „ § 8 Abs. 1" ersetzt. 

10. In § 13 Abs. 1 werden die Wörter „Gebiet außer-
halb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
(Drittland)" durch das Wo rt  „Drittland" ersetzt. 

11. In § 14 werden die Wörter „Gebiet der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft" durch die Wör-
ter „Verbrauchsteuergebiet der Europäischen 
Gemeinschaft" ersetzt. 

12. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wo rt  „ist" durch 
die Wörter „oder an Personen im Steuergebiet 
abgegeben worden ist, die zum Bezug von 
Bier unter Steueraussetzung berechtigt sind" 
ersetzt. 

b) In Absatz 3 werden das Wort „ Ausfuhrzollstel-
le " durch das Wort  „Ausgangszollstelle" er-
setzt und die Wörter „gilt es als im Steuerge-
biet dem Steueraussetzungsverfahren entzo-
gen. " unter die Numerierung gesetzt. 

c) Absatz 4 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. daneben 

a) der Empfänger im Steuergebiet, wenn 
er vor der Entstehung der Steuer Besitz 
an dem Bier erlangt hat, 

b) der Beförderer oder Eigentümer des 
Bieres, sofern er für das innergemein-
schaftliche Steuerversandverfahren an-
stelle des Versenders Sicherheit gelei-
stet  hat."  

13. Dem § 17 wird folgender neuer Absatz 3 ange-
fügt: 

„(3) Lassen Privatpersonen Bier aus anderen 
Mitgliedstaaten in das Steuergebiet verbringen, 
gilt dieses als zu gewerblichen Zwecken bezo-
gen, in Besitz gehalten oder verwendet." 

14. Dem § 18 Abs. 7 wird nach den Wörtern „abge-
geben wird" folgender Halbsatz angefügt: 

„und daß in den Versandhandel auch Lieferun-
gen an gewerbliche Abnehmer einbezogen wer-
den" . 

15. In § 20 Abs. 1 wird das Wort  „ein" durch das Wo rt 
 „das" ersetzt. 
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16. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 werden die Wörter „oder den 
Truppen, den Mitgliedern der Truppen und 
den Familienangehörigen der Mitglieder der 
Truppen der ehemaligen Union der Sozialisti-
schen Sowjetrepubliken nach Artikel 16 des 
Vertrages vom 12. Oktober 1990 zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Union 
der Sozialistischen Sowjetrepubliken über die 
Bedingungen des befristeten Aufenthalts und 
die Modalitäten des planmäßigen Abzugs der 
sowjetischen Truppen aus dem Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland (BGBl. 1991 II 
S. 256, 258)" gestrichen. 

b) Nummer 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Der Punkt wird gestrichen. 

bb) Nach dem Wort  „erlassen" wird die An-
gabe „sowie vorzusehen, daß bei einem 
Mißbrauch für alle daran Beteiligten die 
Steuer entsteht," angefügt. 

c) Die folgenden Nummern 5 und 6 werden an-
gefügt: 

„5. zur Durchführung von Artikel 23 Abs. 1 a 
der Richtlinie 92/12/EWG des Rates vom 
25. Februar 1992 (ABl. EG Nr. L 76 S. 1), 
zuletzt geändert durch die Richtlinie 94/ 
74/EG des Rates vom 22. Dezember 1994 
(ABl. EG Nr. L 365 S. 46), das Verfahren 
zum Bezug von Bier unter Steuerausset-
zung mit Begleitdokument und Freistel-
lungsbescheinigung für die unter den 
Nummern 1 und 2 genannten Begünstigten 
näher zu regeln, 

6. nach Maßgabe des Artikels 23 Abs. 5 der 
Richtlinie 92/12/EWG des Rates vom 
25. Februar 1992 (ABl. EG Nr. L 76 S. 1), 
zuletzt geändert durch die Richtlinie 94/ 
74/EG des Rates vom 22. Dezember 1994 
(ABl. EG Nr. L 365 S. 46), zu gestatten, Bier 
steuerfrei zum unmittelbaren Verbrauch 
an Bord als Schiffsbedarf und Bordvorrat 
von Luftfahrzeugen an die Besatzung und 
Reisende abzugeben." 

17. § 25 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 werden das Wo rt  „Gebiet" durch 
das Wort  „Verbrauchsteuergebiet", das Wo rt 

 „Wirtschaftsgemeinschaft" durch das Wort 
 „Gemeinschaft" ersetzt und nach dem Klam-

merzusatz die Wörter „in der jeweils geltenden 
Fassung" eingefügt. 

b) Nummer 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Buchstabe a wird wie folgt gefaßt: 

„a) Verfahrensvorschriften zu § 8 zu erlas-
sen, insbesondere die Steuerfestset-
zung nach Ablauf des Kalenderjahres 
und das Verfahren bei Aufnahme und 
Beendigung der Brautätigkeit zu re-
geln, " 

bb) Buchstabe c wird wie folgt gefaßt: 

„c) Verfahrensvorschriften zur Ausfuhr 
(§ 14) und zum Versandhandel (§ 18) 
zu erlassen,". 

c) Nummer 5 Buchstabe a wird wie folgt gefaßt: 

„a) das innergemeinschaftliche Steuerver-
sandverfahren nach § 12 zu regeln und da-
bei für regelmäßig und häufig wiederkeh-
rende Fälle des innergemeinschaftlichen 
Steuerversands Vereinfachungen durch 
bilaterale Vereinbarungen mit den an das 
Steuergebiet angrenzenden Mitgliedstaa-
ten vorzusehen,". 

d) Nummer 8 wird wie folgt geändert: 

aa) Bei Buchstabe b wird der Punkt durch ein 
Komma ersetzt. 

bb) Es werden folgende Buchstaben c und d 
angefügt: 

„c) Vorschriften zur Steuerermäßigung 
nach § 2 Abs. 2 bis 5, insbesondere 
zum Besteuerungsverfahren zu erlas-
sen und dabei zu bestimmen, daß ein 
Wechsel in der Abhängigkeit oder Un-
abhängigkeit von Brauereien (§ 2 
Abs. 3) erst zum Beginn des folgenden 
Kalenderjahres steuerlich wirksam 
wird, 

d) vorzuschreiben, bei welcher Menge 
Bier, das Privatpersonen aus anderen 
Mitgliedstaaten selbst in das Steuerge-
biet verbringen, widerleglich vermutet 
wird, daß das Bier zu gewerblichen 
Zwecken bezogen, in Besitz gehalten 
oder verwendet wird, ". 

e) Folgende Nummer 9 wird angefügt: 

„9. zur Durchführung von Artikel 7 Abs. 7 bis 9 
der Richtlinie 92/12/EWG des Rates vom 
25. Februar 1992 (ABl. EG Nr. L 76 S. 1), 
zuletzt geändert durch die Richtlinie 94/ 
74/EG des Rates vom 22. Dezember 1994 
(ABl. EG Nr. L 365 S. 46), das Verfahren 
bei der Beförderung von versteuertem Bier 
im Transitwege durch das Gebiet eines an-
deren Mitgliedstaates unter Verwendung 
des vereinfachten Begleitdokuments nach 
der Verordnung (EWG) Nr. 3649/92 (ABl. 
EG Nr. L 369 S. 17) näher zu regeln und 
vorzusehen, daß durch bilaterale Verein-
barungen mit den jeweiligen Transitmit-
gliedstaaten ein vom Regelverfahren ab-
weichendes vereinfachtes Verfahren zuge-
lassen werden kann. " 

Artikel 3 

Änderung branntweinmonopol- 
und -steuerrechtlicher Vorschriften 

(1) Das Gesetz über das Branntweinmonopol in 
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum- 
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mer 612-7, veröffentlichten bereinigten Fassung, zu-
letzt geändert durch Artikel 64 des Gesetzes vom 
5. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2911, 2941), wird wie folgt 
geändert: 

1. Dem § 25 a wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Das Bundesministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten zur Anpassung an Erfordernisse 
des landwirtschaftlichen Rohstoffanbaus durch 
Rechtsverordnung zuzulassen, daß in bestimm-
tem Umfang selbstgewonnenes anderes Getreide 
als Korn verarbeitet werden darf. " 

2. § 42 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wo rt  „be-
triebsfähiger" die Wörter „landwirtschaftlicher 
oder gewerblicher" eingefügt. 

b) Folgender neuer Absatz 4 wird angefügt: 

„ (4) Das Bundesministerium der Finanzen 
oder die von ihm bestimmte Stelle kann die 
Übertragung des Brennrechts gewerblicher 
Brennereien auf mehrere Brennereien ableh-
nen, wenn sich unter diesen mindestens eine 
brennrechtslose Brennerei befindet, die nicht 
mit einem landwirtschaftlichen Bet rieb ver-
bunden ist. " 

3. Dem § 48 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Brennereibesitzer, die nach Handelsrecht ver-
pflichtet sind, Bücher zu führen, haben auf Ver-
langen der Bundesmonopolverwaltung eine Ko-
stenaufstellung nach vorgeschriebenem Muster 
zu fertigen und vorzulegen. " 

4. Dem § 63 wird folgender neuer Absatz 4 ange-
fügt: 

„(4) Soweit für die Festsetzung der Übernah-
mepreise Selbstkosten oder Herstellungskosten 
zu ermitteln sind, sind nur diejenigen Kosten, die 
in einer gut geleiteten Brennerei entstehen, zu 
berücksichtigen." 

5. § 66 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird jeweils das Wo rt  „Erzeu-
gung" durch das Wo rt  „Jahreserzeugung" er-
setzt. 

b) Folgender neuer Absatz 2 wird eingefügt: 

„(2) Abweichend von Absatz 1 kann bei ge-
ringer Überschreitung einer Erzeugungsstufe 
zur Vermeidung von Härten eine besondere 
Abzugsregelung getroffen werden." 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

d) Folgender neuer Absatz 4 wird angefügt: 

„(4) Das Bundesministerium der Finanzen 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu-
zulassen, daß die Abzüge nach Absatz 1 auf-
grund von durchschnittlichen Selbstkosten in 
den Erzeugungsstufen gleitend oder eng ge-
staffelt festgesetzt werden. Dabei können sie  

in besonderen Fällen so festgelegt werden, 
daß die Abzüge einer Erzeugungsstufe nicht 
niedriger sind als der höchste Abzug einer vor-
angehenden Erzeugungsstufe." 

6. In § 72 Abs. 1 Satz 2 wird nach dem Wo rt  „Mais" 
die Angabe „ , Triticale" eingefügt. 

7. § 72 a wird wie folgt geändert: 

a) Die Sätze 1 und 2 erhalten die Absatzbezeich-
nung „(1)", Satz 3 erhält die Absatzbezeich-
nung „(2)". 

b) Folgender neuer Absatz 3 wird angefügt: 

„(3) Die sich nach den Absätzen 1 und 2 
ergebenden Übernahmepreise dürfen nicht 
höher sein als der Branntweingrundpreis nach 
§ 65." 

8. Dem § 72 b wird folgender neuer Absatz 4 ange-
fügt: 

„(4) Mit Beginn des Betriebsjahres 1996/97 
werden die nach durchschnittlichen Herstel-
lungskosten und Selbstkostenpreisen ermittelten 
Übernahmepreise für Branntwein, der in Bren-
nereien unter gemeinsamem Einsatz von Perso-
nal oder unter gemeinsamer Benutzung von Be-
triebsteilen oder -einrichtungen hergestellt wird, 
um 3 vom Hundert gekürzt. Dies gilt nicht, wenn 
die vorgenannten Brennereien in die Übernah-
mepreisbildung nach durchschnittlichen Herstel-
lungskosten oder Selbstkostenpreisen angemes-
sen einbezogen wurden. " 

9. § 84 Satz 2 wird gestrichen. 

10. § 130 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 wird Satz 2 gestrichen. 

b) Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt: 

„Alkoholhaltige Flüssigkeiten werden im 
Zweifel als Branntwein, andere alkoholhaltige 
Waren als branntweinhaltige Waren be-
steuert. " 

11. § 132 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 4 wird wie folgt gefaßt: 

„4. branntweinhaltige Waren sind, für de-
ren Herstellung eine Steuervergünsti-
gung nach Absatz 1 oder Absatz 3 vor-
gesehen ist, " 

bb) Folgende neue Nummer 5 wird angefügt: 

„5. unter Steueraufsicht vernichtet wer-
den. " 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „zum Regel-
satz " gestrichen. 

bb) In Satz 2 wird nach dem Wo rt  „Abfin-
dungsbranntwein" der Klammerzusatz 
„(§ 131 Abs. 2)" eingefügt. 
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12. § 134 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 wird der Punkt durch ein Komma 
ersetzt. 

b) Folgende neue Nummer 3 wird angefügt: 

„3. zur Verfahrensvereinfachung zuzulassen, 
daß die Gewinnung von Branntwein in be-
sonderen Fällen im Branntweinlager vor-
genommen wird. " 

13. § 135 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

In Satz 4 wird die Zahl „1,5" durch „2" ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 2 werden das Komma gestri-
chen und folgende Wörter angefügt: 

„sowie anzuordnen, daß Einzelhändler 
vom Betrieb eines Branntweinlagers aus-
genommen werden,". 

bb) In Nummer 4 werden die Wörter „unter 
Steueraussetzung" durch das Wo rt  „un-
versteuert" ersetzt. 

14. In § 136 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „abge-
fertigt oder sonst" gestrichen. 

15. § 138 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt neu gefaßt: 

„ (2) Die Steuer, die nach § 136 Abs. 1 bei 
Entnahme aus einem offenen Branntweinlager 
entstanden ist, ist spätestens am 25. Tag des 
zweiten auf die Steuerentstehung folgenden 
Monats zu entrichten. Abweichend von Satz 1 
ist die im Monat November entstandene 
Steuer spätestens am 27. Dezember zu entrich-
ten. " 

b) Absatz 5 wird wie folgt neu gefaßt: 

„(5) Abweichend von den Absätzen 1 und 3 
wird der Fälligkeitstermin auf Antrag des 
Steuerschuldners gegen Sicherheitsleistung 
auf den 25. Tag des zweiten auf die Steuerent-
stehung folgenden Monats festgesetzt. Für die 
im Monat November entstandene Steuer wird 
der Fälligkeitstermin abweichend von Satz 1 
auf den 27. Dezember festgesetzt." 

16. § 140 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „ , ausge-
nommen die Überführung in den zollrechtlich 
freien Verkehr unter Zweckbindung," gestri-
chen. 

b) In Absatz 3 werden der Klammerzusatz „ (Ver-
sender)" gestrichen und nach dem Klammer-
zusatz „ (Anmelder) " die Wörter „jeweils als 
Versender" eingefügt. 

c) Absatz 4 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. zur Verfahrensvereinfachung zuzulassen, 
daß Erzeugnisse, die Inhaber von Steuer-
lagern oder Bet rieben (Absatz 1 Nr. 1 

und 2) in Besitz genommen haben, als in 
ihr Steuerlager oder ihren Betrieb aufge-
nommen gelten, soweit Steuerbelange da-
durch nicht beeinträchtigt werden. " 

17. § 141 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nr.1 wird das Wort  „Wirtschaftsge-
meinschaft" durch das Wo rt  „Gemeinschaft" 
ersetzt. 

b) Dem Absatz 1 werden folgende neue Sätze an-
gefügt: 

„Das für das Steuerlager zuständige Haupt-
zollamt kann auf Antrag zulassen, daß der Be-
förderer oder der Eigentümer der Erzeugnisse 
die Sicherheit anstelle des Versenders leistet. 
Das innergemeinschaftliche Steuerversandver-
fahren ist unter Sicherheitsleistung auch dann 
anzuwenden, wenn Erzeugnisse, die für ein 
Steuerlager im Steuergebiet bestimmt sind, im 
Transitwege über das Gebiet eines anderen 
Mitgliedstaates befördert werden; § 143 gilt 
sinngemäß." 

c) In Absatz 3 wird die Zahl „1,5" durch „2" er-
setzt. 

d) Absatz 6 wird wie folgt neu gefaßt: 

„(6) Der Steuerschuldner hat für Erzeugnis-
se, für die in einem Monat die Steuer entstan-
den ist, bis zum 15. Tag des folgenden Monats 
eine Steueranmeldung abzugeben und die 
Steuer spätestens am 25. Tag des zweiten auf 
die Steuerentstehung folgenden Monats zu 
entrichten. Abweichend von Satz 1 hat er die 
im November entstandene Steuer spätestens 
am 27. Dezember zu entrichten. " 

e) Absatz 8 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach der Angabe „(ABl. EG Nr. L 76 S. 1)," 
wird die Angabe „zuletzt geändert durch 
die Richtlinie 94/74/EG des Rates vom 
22. Dezember 1994 (ABl. EG Nr. L 365 
S. 46), " eingefügt. 

bb) In Nummer 1 werden nach dem Wort 
 „regeln" die Wörter „und dabei für regel-

mäßig und häufig wiederkehrende Fälle 
des innergemeinschaftlichen Steuerver-
sands Vereinfachungen durch bilaterale 
Vereinbarungen mit den an das Steuerge-
biet angrenzenden Mitgliedstaaten vorzu-
sehen" eingefügt. 

cc) Nummer 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. sonstige Bestimmungen zu den Absät-
zen 1 bis 7, insbesondere zum Verfah-
ren der Zulassung (Absätze 3 und 7), 
zur Sicherheitsleistung und zur Steuer-
anmeldung zu erlassen; dabei kann er 
zur Verfahrensvereinfachung zulas-
sen, daß Erzeugnisse, die Inhaber von 
Steuerlagern oder berechtigte Emp-
fänger in Besitz genommen haben, als 
in ihr Steuerlager oder ihren Bet rieb 
aufgenommen gelten, soweit Steuer- 
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belange dadurch nicht beeinträchtigt 
werden." 

f) In Absatz 9 werden das Wort  „Gebiet" durch 
das Wort  „Verbrauchsteuergebiet", das Wo rt 

 „Wirtschaftsgemeinschaft" durch das Wort 
 „Gemeinschaft" ersetzt und nach dem Klam-

merzusatz die Wörter „in der jeweils geltenden 
Fassung" eingefügt. 

18. In § 142 Abs. 1 werden die Wörter „Gebiet der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft" durch 
die Wörter „Verbrauchsteuergebiet der Europäi-
schen Gemeinschaft" ersetzt. 

19. § 143 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 wird das Wort  „Ausfuhrzollstelle" 
durch das Wort  „Ausgangszollstelle" ersetzt. 

b) Absatz 4 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. daneben 

a) der Empfänger im Steuergebiet, wenn 
er vor Entstehung der Steuer Besitz an 
den Erzeugnissen erlangt hat, 

b) der Beförderer oder Eigentümer der Er-
zeugnisse, sofern er für das innerge-
meinschaftliche Steuerversandverfah-
ren anstelle des Versenders Sicherheit 
geleistet hat."  

20. Dem § 145 werden die folgenden neuen Ab-
sätze 3 und 4 angefügt: 

„ (3) Lassen Privatpersonen Erzeugnisse aus 
anderen Mitgliedstaaten in das Steuergebiet ver-
bringen, gelten die Erzeugnisse als zu gewerb-
lichen Zwecken bezogen, in Besitz gehalten oder 
verwendet. 

(4). Das Bundesministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung zur Siche-
rung des Steueraufkommens vorzuschreiben, bei 
welcher Menge an Erzeugnissen, die Privatper-
sonen aus anderen Mitgliedstaaten selbst in das 
Steuergebiet verbringen, widerleglich vermutet 
wird, daß die Erzeugnisse zu gewerblichen 
Zwecken bezogen, in Besitz gehalten oder ver-
wendet werden. " 

21. Dem § 146 Abs. 7 wird nach den Wörtern „abge-
geben werden" folgender Halbsatz angefügt: 

„und daß in den Versandhandel auch Lieferun-
gen an gewerbliche Abnehmer einbezogen wer-
den" . 

22. In § 147 Abs. 1 werden in Satz 1 die Wörter „Ge-
biet außerhalb des Gebiets der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft (Drittland)" durch das 
Wort  „Drittland" ersetzt. Nach dem Wo rt  „Fällig-
keit, " werden die Wörter „den Zahlungsauf-
schub," eingefügt. Satz 2 wird gestrichen. 

23. § 148 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „zum 
Regelsatz" gestrichen. 

b) In Absatz 2 werden die Wörter „nicht aus Ab-
findungsbranntwein besteht oder aus diesem 
hergestellt wurde" durch die Wörter „keinen 
Abfindungsbranntwein (§ 131 Abs. 2) enthält" 
ersetzt. 

24. § 150 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 werden die Wörter „oder nach 
Artikel 16 des Vertrages vom 12. Oktober 1990 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Union der Sozialistischen Sowjetrepu-
bliken über die Bedingungen des befristeten 
Aufenthalts und die Modalitäten des planmä-
ßigen Abzugs der sowjetischen Truppen aus 
dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
(BGBl. 1991 II S. 256, 258) " gestrichen. 

b) Der Nummer 4 werden die Wörter „sowie an-
zuordnen, daß bei einem Mißbrauch für alle 
daran Beteiligten die Steuer entsteht, " ange-
fügt. 

c) In Nummer 5 wird der Punkt durch ein Komma 
ersetzt. 

d) Die folgenden neuen Nummern 6 bis 8 werden 
angefügt: 

„6. zur Durchführung von Artikel 23 Abs. 1 a 
der Richtlinie 92/12/EWG des Rates vom 
25. Februar 1992 (ABl. EG Nr. L 76 S. 1), 
zuletzt geändert durch die Richtlinie 94/ 
74/EG des Rates vom 22. Dezember 1994 
(ABl. EG Nr. L 365 S. 46), das Verfahren 
zum Bezug von Erzeugnissen unter Steu-
eraussetzung mit Begleitdokument und 
Freistellungsbescheinigung für die unter 
den Nummern 1 und 2 genannten Begün-
stigten näher zu regeln, 

7. nach Maßgabe des Artikels 23 Abs. 5 der 
Richtlinie 92/12/EWG des Rates vom 
25. Februar 1992 ( ABL. EG Nr. L 76 S. 1), 
zuletzt geändert durch die Richtlinie 94/ 
74/EG des Rates vom 22. Dezember 1994 
(ABl. EG Nr. L 365 S. 46), zu gestatten, Er-
zeugnisse steuerfrei zum unmittelbaren 
Verbrauch an Bord als Schiffsbedarf und 
Bordvorrat von Luftfahrzeugen an die Be-
satzung und an Reisende abzugeben, 

8. zur Durchführung von Artikel 7 Abs. 7 bis 9 
der Richtlinie 92/12/EWG des Rates vom 
25. Februar 1992 (ABl. EG Nr. L 76 S.  1), 
zuletzt geändert durch die Richtlinie 94/ 
74/EG des Rates vom 22. Dezember 1994 
(ABl. EG Nr. L 365 S. 46), das Verfahren 
bei der Beförderung von versteuerten Er-
zeugnissen im Transitwege durch das Ge-
biet eines anderen Mitgliedstaates unter 
Verwendung des vereinfachten Begleitdo-
kuments nach der Verordnung (EWG) 
Nr. 3649/92 (ABl. EG Nr. L 369 S. 17) näher 
zu regeln und vorzusehen, daß durch bila-
terale Vereinbarungen mit den jewei ligen 
Transitmitgliedstaaten ein vom Regelver-
fahren abweichendes vereinfachtes Ver-
fahren zugelassen werden kann." 
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(2) Die Verordnung über den Mindestalkoholge-
halt von Trinkbranntweinen vom 28. Februar 1958 
(BAnz Nr. 48 vom 11. März 1958), zuletzt geändert 
durch die Verordnung vom 21. Ap ril 1987 (BAnz 
S. 4773), wird gestrichen. 

(3) Die Verordnung über den Weingeistgehalt von 
Trinkbranntweinen, die unter Zusatz von Tafelwäs-
sern hergestellt sind, vom 26. März 1968 (BGBl. I 
S. 236), wird gestrichen. 

Artikel 4 

Änderung des Gesetzes zur Besteuerung 
von Schaumwein und Zwischenerzeugnissen 

Das Gesetz zur Besteuerung von Schaumwein und 
Zwischenerzeugnissen vom 21. Dezember 1992 
(BGBl. I S. 2150, 2176) wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 2 
Steuertarif 

Die Steuer beträgt für Schaumwein 

1. des § 1 Abs. 2 vorbehaltlich 
der Nummer 2 	 266 DM/hl, 

2. des § 1 Abs. 2 der Unterposition 2206 0091 der 
Kombinierten Nomenklatur mit einem vorhan-
denen Alkoholgehalt von nicht mehr als 8,5 % 
vol, hergestellt aus Obst- oder Fruchtmosten 
oder Obst- oder Fruchtweinen, 	53 DM/hl." 

2. § 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 wird der Punkt durch ein Komma 
ersetzt. 

b) Folgende neue Nummer 3 wird angefügt: 

„3. unter Steueraufsicht vernichtet wird." 

3. In § 5 Abs. 2 Satz 4 wird die Zahl „2,5" durch die 
Zahl „2" ersetzt. 

4. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nr. 2 wird das Wo rt  „erlaubten" 
gestrichen. 

b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Zahl „2,5" durch 
die Zahl „2" ersetzt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 werden das Komma am Ende 
des bisherigen Textes gestrichen und fol-
gende Wörter angefügt: 

„sowie anzuordnen, daß Einzelhändler 
vom Betrieb eines Schaumweinlagers aus-
genommen werden,". 

bb) In Nummer 2 werden die Wörter „unter 
Steueraussetzung" durch das Wo rt  „un-
versteuert" ersetzt. 

5. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „ , ausge-
nommen die Überführung in den zollrechtlich 
freien Verkehr unter Zweckbindung, " gestri-
chen. 

b) In Absatz 3 werden der Klammerzusatz „ (Ver-
sender) " gestrichen und nach dem Klammer-
zusatz „(Anmelder)" die Wörter „jeweils als 
Versender" eingefügt. 

c) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„ (4) Das Bundesministerium der Finanzen 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 

1. zur Sicherung des Steueraufkommens und 
zur Wahrung der Gleichmäßigkeit der Be-
steuerung Bestimmungen zu den Absätzen 1 
bis 3 zu treffen, insbesondere zum Versand-
verfahren und zum Verfahren der Sicher-
heitsleistung, dabei kann es bestimmen, 
daß eine Steuerlagersicherheit auch den 
Versand mit abdeckt, 

2. zur Verfahrensvereinfachung zuzulassen, 
daß Schaumwein, den die Inhaber von 
Steuerlagern oder Bet rieben (Absatz 1 Nr. 1 
und 2) in Besitz genommen haben, als in ihr 
Steuerlager oder ihren Betrieb aufgenom-
men gilt, soweit Steuerbelange dadurch 
nicht beeinträchtigt werden." 

6. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nr. 1 wird das Wo rt  „Wirtschafts-
gemeinschaft" durch das Wo rt  „Gemein-
schaft" ersetzt. 

b) Dem Absatz 1 werden die folgenden neuen 
Sätze 5 und 6 angefügt: 

„Das für das Steuerlager zuständige Haupt-
zollamt kann auf Antrag zulassen, daß der Be-
förderer oder der Eigentümer des Schaum-
weins die Sicherheit anstelle des Versenders 
leistet. Das innergemeinschaftliche Steuerver-
sandverfahren ist unter Sicherheitsleistung 
auch dann anzuwenden, wenn Schaumwein, 
der für ein Steuerlager im Steuergebiet be-
stimmt ist, im Transitwege über das Gebiet ei-
nes anderen Mitgliedstaates befördert wird; 
§ 13 gilt sinngemäß." 

c) In Absatz 3 Satz 2 wird die Zahl „2,5" durch 
die Zahl „2" ersetzt. 

d) Absatz 8 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach der Angabe „ (ABl. EG Nr. L 76 S. 1)," 
wird die Angabe „zuletzt geändert durch 
die Richtlinie 94/74/EG des Rates vom 
22. Dezember 1994 (ABl. EG Nr. L 365 
S. 46), " eingefügt. 

bb) In Buchstabe a werden nach dem Wo rt 
 „regeln" die Wörter „und dabei für regel-

mäßig und häufig wiederkehrende Fälle 
des innergemeinschaftlichen Steuerver-
sands Vereinfachungen durch bilaterale 
Vereinbarungen mit den an das Steuerge- 
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biet angrenzenden Mitgliedstaaten vorzu-
sehen" eingefügt. 

cc) Buchstabe b wird wie folgt gefaßt: 

„b) sonstige Bestimmungen zu den Absät-
zen 1 bis 7, insbesondere zum Verfah-
ren der Zulassung (Absätze 3 und 7), 
zur Sicherheitsleistung und zur Steuer-
anmeldung zu erlassen; dabei kann er 
zur Verfahrensvereinfachung zulas-
sen, daß Schaumwein, den Inhaber 
von Steuerlagern oder berechtigte 
Empfänger in Besitz genommen ha-
ben, als in ihr Steuerlager oder ihren 
Betrieb aufgenommen gilt, soweit 
Steuerbelange dadurch nicht beein-
trächtigt werden. " 

e) In Absatz 9 werden das Wo rt  „Gebiet" durch 
das Wort  „Verbrauchsteuergebiet", das Wo rt 

 „Wirtschaftsgemeinschaft" durch das Wort 
 „Gemeinschaft" ersetzt und nach dem Klam-

merzusatz die Wörter „in der jeweils geltenden 
Fassung" eingefügt. 

7. In § 12 Abs. 1 werden die Wörter „Gebiet der Eu-
ropäischen Wirtschaftsgemeinschaft" durch die 
Wörter „Verbrauchsteuergebiet der Europäi-
schen Gemeinschaft" ersetzt. 

8. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 wird das Wo rt  „Ausfuhrzollstelle" 
durch das Wort  „Ausgangszollstelle" ersetzt. 

b) Absatz 4 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. daneben 

a) der Empfänger im Steuergebiet, wenn 
er vor Entstehung der Steuer Besitz an 
dem Schaumwein erlangt hat, 

b) der Beförderer oder Eigentümer des 
Schaumweins, sofern er für das inner-
gemeinschaftliche Steuerversandver-
fahren anstelle des Versenders Sicher-
heit geleistet hat."  

9. § 15 werden die folgenden neuen Absätze 3 
und 4 angefügt: 

„ (3) Lassen Privatpersonen Schaumwein aus 
anderen Mitgliedstaaten in das Steuergebiet ver-
bringen, gilt dieser als zu gewerblichen Zwecken 
bezogen, in Besitz gehalten oder verwendet. 

(4) Das Bundesministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung zur Siche-
rung des Steueraufkommens vorzuschreiben, bei 
welcher Menge an Schaumwein, den Privatper-
sonen aus anderen Mitgliedstaaten selbst in das 
Steuergebiet verbringen, widerleglich vermutet 
wird, daß der Schaumwein zu gewerblichen 
Zwecken bezogen, in Besitz gehalten oder ver- 
wendet wird. " 

10. In § 16 Abs. 7 wird nach den Wörtern „abgege-
ben werden" folgender Halbsatz angefügt: 

„und daß in den Versandhandel auch Lieferun-
gen an gewerbliche Abnehmer einbezogen wer-
den" . 

11. In § 17 Abs.1 werden in Satz 1 die Wörter „Gebiet 
außerhalb des Gebiets der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft (Drittland)" durch das Wo rt 

 „Drittland" ersetzt. 

12. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 werden die Wörter „oder nach 
Artikel 16 des Vertrages vom 12. Oktober 1990 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Union der Sozialistischen Sowjetrepu-
bliken über die Bedingungen des bef risteten 
Aufenthalts und die Modalitäten des planmä-
ßigen Abzugs der sowjetischen Truppen aus 
dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
(BGBl. 1991 II S. 256, 258) " gestrichen. 

b) Der Nummer 4 werden die Wörter „sowie an-
zuordnen, daß bei einem Mißbrauch für alle 
daran Beteiligten die Steuer entsteht," ange-
fügt. 

c) In Nummer 5 wird der Punkt durch ein Komma 
ersetzt. 

d) Die folgenden neuen Nummern 6 bis 8 werden 
angefügt: 

„6. zur Durchführung von Artikel 23 Abs. la 
 der Richtlinie 92/12/EWG des Rates vom 

25. Februar 1992 (ABl.  EG Nr. L 76 S. 1), 
zuletzt geändert durch die Richtlinie 94/ 
74/EG des Rates vom 22. Dezember 1994 
(ABl. EG Nr. L 365 S. 46), das Verfahren 
zum Bezug von Schaumwein unter Steuer-
aussetzung mit Begleitdokument und Frei-
stellungsbescheinigung für die unter den 
Nummern 1 und 2 genannten Begünstig-
ten näher zu regeln, 

7. nach Maßgabe des Artikels 23 Abs. 5 der 
Richtlinie 92/12/EWG des Rates vom 
25. Februar 1992 (ABI. EG Nr. L 76 S. 1), 
zuletzt geändert durch die Richtlinie 94/ 
74/EG des Rates vom 22. Dezember 1994 
(ABl. EG Nr. L 365 S. 46), zu gestatten, 
Schaumwein steuerfrei zum unmittelbaren 
Verbrauch an Bord als Schiffsbedarf und 
Bordvorrat von Luftfahrzeugen an die Be-
satzung und Reisende abzugeben, 

8. zur Durchführung von Artikel 7 Abs. 7 bis 9 
der Richtlinie 92/12/EWG des Rates vom 
25. Februar 1992 (ABl. EG Nr. L 76 S. 1), 
zuletzt geändert durch die Richtlinie 94/ 
74/EG des Rates vom 22. Dezember 1994 
(ABl. EG Nr. L 365 S. 46), das Verfahren 
bei . der Beförderung von versteuertem 
Schaumwein im Transitwege durch das 
Gebiet eines anderen Mitgliedstaates un-
ter Verwendung des vereinfachten Be-
gleitdokuments nach der Verordnung 
(EWG) Nr. 3649/92 (ABl. EG Nr. L 369 
S. 17) näher zu regeln und vorzusehen, 
daß durch bilaterale Vereinbarungen mit 
den jeweiligen Transitmitgliedstaaten ein 
vom Regelverfahren abweichendes ver-
einfachtes Verfahren zugelassen werden 
kann. " 
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Artikel 5 

Änderung des Mineralölsteuergesetzes 

Das Mineralölsteuergesetz vom 21. Dezember 1992 
(BGBl. I S. 2150, 2185, 1993 I S. 169), zuletzt geändert 
durch Artikel 31 des Gesetzes vom 11. Oktober 1995 
(BGBl. I S. 1250, 1407), wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird der Angabe „ § 34 
Abgelöste Vorschriften" die Angabe „§ 35 Nach-
versteuerung" angefügt. 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Mineralöl unterliegt im Steuergebiet nach 
Maßgabe des Absatzes 3 der Mineralölsteuer." 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Mineralöl im Sinne des Gesetzes sind: 

1. Die Waren der Position 2706 der Kombi-
nierten Nomenklatur, 

2. die Waren der Unterpositionen 270710, 
2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 9100, 
2707 9911 und 2707 9919 der Kombinierten 
Nomenklatur, 

3. die Waren der Position 2709 der Kombi-
nierten Nomenklatur, 

4. die Waren der Position 2710 der Kombi-
nierten Nomenklatur, 

5. die Waren der Position 2711 der Kombi-
nierten Nomenklatur, 

6. die Waren der Unterpositionen 271210, 
2712 2000, 2712 9031, 2712 9033, 2712 9039 
und 2712 9090 der Kombinierten Nomen-
klatur, 

7. die Waren der Position 2715 der Kombi-
nierten Nomenklatur, 

8. die Waren der Position 2901 der Kombi-
nierten Nomenklatur, 

9. die Waren der Unterpositionen 29021100, 
29021990, 2902 20, 2902 30, 2902 4100, 
2902 4200, 2902 4300 und 290244 der Kom-
binierten Nomenklatur, 

10. die Waren der Unterpositionen 3403 1100 
und 340319 der Kombinierten Nomenkla-
tur, 

11. die Waren der Position 3811 der Kombi-
nierten Nomenklatur, 

12. die Waren der Position 3817 der Kombi-
nierten Nomenklatur, 

13. andere als die in den Nummern 1 bis 12 
genannten Waren, ganz oder teilweise aus 
Kohlenwasserstoffen, die zur Verwendung 
als Kraft- oder Heizstoff bestimmt sind, 
ausgenommen Petrolkoks der Position 
2713 der Kombinierten Nomenklatur. 

Kombinierte Nomenklatur im Sinne dieses 
Gesetzes ist die Warennomenklatur nach Arti-
kel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des 
Rates vom 23. Juli 1987 (ABI. EG Nr. L 256 S. 1) 
in der Fassung des Anhangs zur Verordnung 
(EWG) Nr. 2551/93 der Kommission vom 
10. August 1993 (ABl. EG Nr. L 241 S. 1) und 
die bis zum 1. Oktober 1994 zu seiner Durch-
führung erlassenen Rechtsvorschriften. " 

c) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

„(3) Der Mineralölsteuer unterliegen 

1. Mineralöle der Unterpositionen 270710, 
2707 20, 2707 30 und 2707 50 der Kombinier-
ten Nomenklatur, 

2. Mineralöle der Unterpositionen 2710 0011 
bis 2710 0078 der Kombinierten Nomenkla-
tur, 

3. Mineralöle der Position 2711 der Kombinier-
ten Nomenklatur, 

4. Mineralöle der Unterposition 290110 der 
Kombinierten Nomenklatur, 

5. Mineralöle der Unterpositionen 2902 20, 
290230, 29024100, 29024200, 29024300 
und 290244 der Kombinierten Nomenkla-
tur, 

6. Mineralöle nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 13 so-
wie andere, in den Nummern 1 bis 5 nicht 
genannte Mineralöle, die zur Verwendung 
als Kraft- oder Heizstoff bestimmt sind." 

3. § 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In der Nummer 1 wird die Angabe „der 
Unterposition 27100033" durch die An-
gabe „der Unterpositionen 27100027, 
2710 0029 und 2710 0032" ersetzt. 

bb) In der Nummer 2 wird die Angabe 
„27100031 und 27100035" durch die 
Angabe „2710 0026, 2710 0034 und 
2710 0036 " ersetzt. 

cc) In der Nummer 4 werden die Wörter „und 
ihnen im Siedeverhalten entsprechende 
Mineralöle der Unterposition 2707 9100" 
gestrichen. 

dd) In der Nummer 6 wird die Angabe „ § 1 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 6" durch die Angabe „ § 1 
Abs. 3 Nr. 3" ersetzt. 

ee) In der Nummer 7 wird die Angabe „ § 1 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 6" durch die Angabe „ § 1 
Abs. 3 Nr. 3" ersetzt. 

ff) Die Nummer 8 wird gestrichen. 

b) In Satz 2 werden nach dem Wo rt  „Beschaffen-
heit" die Wörter „oder ihrem Verwendungs-
zweck" eingefügt. 
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4. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nr. 1 und 2 wird jeweils die Anga-
be „ § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6" durch die Angabe 
„§ 1 Abs. 3 Nr. 3" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) Die Angabe „Positionen 2705, 2711 
und 2901" wird durch die Angabe 
„Position 2705" ersetzt. 

bbb) In der Nummer 1 werden die Wörter 
„und ihnen im Siedeverhalten ent

-

sprechende Mineralöle der Unter- 
position 2707 9100" gestrichen. 

ccc) In der Nummer 2 werden die Wörter 
„und Mineralöle der Unterposition 
2707 9100 der Kombinierten Nomen-
klatur" gestrichen. 

ddd) In der Nummer 3 werden die Wörter 
„§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6, alle auch zur 
Gewinnung von Licht oder" durch 
die Wörter „§ 1 Abs. 3 Nr. 3, alle" er-
setzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort 

„ 

 (toloylazotolyla-
zo) " jeweils durch das Wo rt  „ (tolylazotoly-
lazo) " ersetzt. 

c) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „Absatz 2 
Satz 1 Nr. 3" durch die Angabe „Absatz 2 
Satz 1 Nr. 2 und 3" ersetzt. 

5. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nr. 3 wird die Angabe „Unterposi-
tion 2710 0031" durch die Angabe „Unterposi-
tion 2710 0026" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Nr. 2 wird die Angabe „Nr. 12" 
durch die Angabe „Nr. 13" ersetzt. 

6. In § 5 Abs. 1 wird das Wort  „Mineralöl" durch die 
Wörter „Mineralöl nach § 1 Abs. 3, ausgenom-
men Erdgas" ersetzt. 

7. In § 7 Abs. 1 werden die Wörter „Anderes Mine-
ralöl als Erdgas" durch die Wörter „Mineralöl 
nach § 1 Abs. 3, ausgenommen Erdgas, " ersetzt. 

8. In § 9 Abs. 4 Satz 1 werden die Wörter „Ist für 
Mineralöle oder Waren nach § 1 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 12" durch die Wörter „Ist für Mineralöle nach 
§ 1 Abs. 3 oder Waren nach § 1 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 13" ersetzt. 

9. Die §§ 10 und 11 werden wie folgt gefaßt: 

„§ 10 
Steueranmeldung 

(1) Der Steuerschuldner hat für Mineralöl, für 
das in einem Monat die Steuer nach § 9 Abs. 1, 
Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 entstanden ist, vorbe-
haltlich des Absatzes 2 bis zum 15. Tag des näch-
sten Monats eine Steuererklärung abzugeben 
und darin die Steuer selbst zu berechnen (Steuer-
anmeldung). In den Fällen des § 9 Abs. 2 und 3 

Satz 3 ist eine Steueranmeldung unverzüglich 
abzugeben. 

(2) Für Mineralöl, für das die Steuer nach § 9 
Abs. 1, Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 in der Zeit vom 
1. bis 18. Dezember entstanden ist, hat der Steu-
erschuldner bis zum 22. Dezember eine Steuerer-
klärung abzugeben und darin die Steuer selbst 
zu berechnen (Steueranmeldung). Dies gilt nicht 
für Unternehmen, die im vorangegangenen Ka-
lenderjahr weniger als 100 Millionen Deutsche 
Mark Mineralölsteuer entrichtet haben. Das Bun-
desministerium der Finanzen kann im Verwal-
tungswege zulassen, daß statt der nach Satz 1 an-
zumeldenden Steuer ein Durchschnittsbetrag an-
gemeldet wird. Für die Anmeldung von Mineral-
öl, für das die Steuer nach § 9 Abs. 1, Abs. 3 
Satz 1 oder Abs. 4 in der Zeit vom 19. bis 31. De-
zember entstanden ist, gilt Absatz 1 Satz 1 sinn-
gemäß. Ist die Anmeldung eines Durchschnitts-
betrages zugelassen worden, hat der Anmelde-
pflichtige die Anmeldung der Steuer nach Satz 1 
in der nach Satz 4 abzugebenden Steueranmel-
dung nachzuholen. 

§ 11 

Fälligkeit der Steuer 

(1) Die Steuer für Mineralöl, die nach § 9 
Abs. 1, Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 in einem Monat 
entstanden ist, ist vorbehaltlich des Absatzes 2 
spätestens am zehnten Tag des zweiten Monats 
nach der Entstehung zu entrichten. Die nach § 9 
Abs. 2 und 3 Satz 3 entstandene Steuer ist sofort 
zu entrichten. 

(2) Abweichend von Absatz 1 ist die Steuer, die 
nach § 9 Abs. 1, Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 im No-
vember entstanden ist, spätestens am 27. Dezem-
ber zu entrichten. Dies gilt auch für die Steuer, 
die nach § 9 Abs. 1, Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 in 
der Zeit vom 1. bis 18. Dezember entstanden und 
nach § 10 Abs. 2 in voller Höhe oder als Durch-
schnittsbetrag anzumelden ist. Ist ein Durch-
schnittsbetrag entrichtet worden, ist der Unter-
schiedsbetrag zwischen dem Durchschnittsbe-
trag und der nach § 10 Abs. 2 Satz 5 angemelde-
ten Steuer spätestens am 10. Februar des folgen-
den Jahres zu entrichten. 

(3) Für die nach § 9 oder nach anderen Rechts-
vorschriften entstehende Steuer ist im voraus Si-
cherheit zu leisten, wenn Anzeichen für eine Ge-
fährdung der Steuer nach dem Ermessen des 
Hauptzollamts erkennbar sind." 

10. § 12 Satz 1 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. als Verwender oder Verteiler 

a) in ein Gebiet außerhalb des Verbrauch-
steuergebiets der Europäischen Gemein-
schaft (Drittland) oder 

b) zu gewerblichen Zwecken oder im Ver-
sandhandel in einen anderen Mitglied-
staat der Europäischen Gemeinschaft (Mit-
gliedstaat) verbringen". 
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11. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „Mineralöl 
darf" durch die Wörter „Mineralöl nach § 1 
Abs. 3, ausgenommen Erdgas, darf " ersetzt. 

b) Nach Absatz 1 wird der folgende neue Ab-
satz 1 a eingefügt: 

„ (1 a) Wird Mineralöl nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 
bis 5, ausgenommen Erdgas, im Transitwege 
über das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates 
in ein anderes Steuerlager im Steuergebiet 
verbracht, ist das innergemeinschaftliche 
Steuerversandverfahren anzuwenden. Dies gilt 
für Mineralöl der Unterpositionen 2710 0021, 
2710 0025 und 2710 0059 der Kombinierten 
Nomenklatur jedoch nur, soweit es als lose 
Ware verbracht wird. " 

c) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Im Falle des Absatzes la  hat der Inha-
ber des abgebenden Steuerlagers für das in-
nergemeinschaftliche Steuerversandverfahren 
Sicherheit zu leisten. Die Sicherheit muß in al-
len Mitgliedstaaten gültig sein. Auf Antrag 
kann das Hauptzollamt zulassen, daß an Stelle 
des Inhabers des Steuerlagers der Beförderer 
oder der Eigentümer des Mineralöls die Si-
cherheit leistet. In den anderen Fällen hat der 
Inhaber des abgebenden Steuerlagers für den 
Versand Sicherheit zu leisten, wenn die Steu-
erbelange nach dem Ermessen des Haupt-
zollamts gefährdet erscheinen." 

d) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Im Falle des Absatzes 1 a ist mit der Auf-
nahme das innergemeinschaftliche Steuerver-
sandverfahren abgeschlossen. " 

12. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Mineralöl 
darf unter Steueraussetzung im inner-
gemeinschaftlichen Steuerversandverfah-
ren" durch die Wörter „Mineralöl nach § 1 
Abs. 3, ausgenommen Erdgas, darf unter 
Steueraussetzung" ersetzt. 

bb) Die Sätze 2 und 3 werden gestrichen. 

b) Nach Absatz 1 werden die folgenden neuen 
Absätze 1 a und 1 b eingefügt: 

„ (1 a) Wird Mineralöl nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 
bis 5, ausgenommen Erdgas, nach Absatz 1 
bezogen, verbracht oder befördert, ist das in-
nergemeinschaftliche Steuerversandverfahren 
anzuwenden. Dies gilt für Mineralöl der 
Unterpositionen 2710 0021, 2710 0025 und 
2710 0059 der Kombinierten Nomenklatur je-
doch nur, soweit es als lose Ware bezogen, ver-
bracht oder befördert wird. 

(1 b) Wird Mineralöl nach Absatz 1a in 
Steuerlager oder Bet riebe von berechtigten 
Empfängern in anderen Mitgliedstaaten ver-
bracht (Absatz 1 Nr. 2), hat der Inhaber des ab-

gebenden Steuerlagers für das innergemein-
schaftliche Steuerversandverfahren Sicherheit 
zu leisten. Die Sicherheit muß in allen Mit-
gliedstaaten gültig sein. Auf Antrag kann das 
Hauptzollamt zulassen, daß an Stelle des Inha-
bers des Steuerlagers der Beförderer oder der 
Eigentümer des Mineralöls die Sicherheit lei-
stet. Wird das Mineralöl auf dem Seewege 
oder durch feste Rohrleitungen verbracht, 
kann der Inhaber des Steuerlagers von der Si-
cherheitsleistung befreit werden, wenn die 
Steuerbelange nach dem Ermessen des 
Hauptzollamts nicht gefährdet erscheinen." 

13. § 16 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Mineralöl nach § 1 Abs. 3, ausgenommen Erd-
gas, darf im Anschluß an die Überführung in den 
zollrechtlich freien Verkehr unter Steuerausset-
zung in ein Steuerlager im Steuergebiet ver-
bracht werden. " 

14. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „Mineralöl 
darf" durch die Wörter „Mineralöl nach § 1 
Abs. 3, ausgenommen Erdgas, darf" und die 
Wörter „Gebiet der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft" durch die Wörter „Verbrauch

-

Steuergebiet der Europäischen Gemeinschaft" 
ersetzt. 

b) Die Absätze 2 und 3 werden wie folgt gefaßt: 

„(2) Wird Mineralöl nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 bis 5, 
ausgenommen Erdgas, über andere Mitglied-
staaten ausgeführt, ist das innergemeinschaft-
liche Steuerversandverfahren anzuwenden. 
Dies gilt für Mineralöl der Unterpositionen 
2710 0021, 2710 0025 und 2710 0059 der Kom-
binierten Nomenklatur jedoch nur, soweit es 
als lose Ware ausgeführt wird. 

(3) Im Falle des Absatzes 2 hat der Inhaber 
des Steuerlagers für das innergemeinschaftli-
che Steuerversandverfahren Sicherheit zu lei-
sten. Die Sicherheit muß in allen Mitgliedstaa-
ten gültig sein. Auf Antrag kann das Haupt-
zollamt zulassen, daß an Stelle des Inhabers 
des Steuerlagers der Beförderer oder der Ei-
gentümer des Mineralöls die Sicherheit leistet. 
Wird das Mineralöl auf dem Seewege oder 
durch feste Rohrleitungen ausgeführt, kann 
der Inhaber des Steuerlagers von der Sicher-
heitsleistung befreit werden, wenn die Steuer-
belange nach dem Ermessen des Haupt-
zollamts nicht gefährdet erscheinen. In den 
anderen Fällen hat der Inhaber des Steuerla-
gers Sicherheit zu leisten, wenn die Steuerbe-
lange nach dem Ermessen des Hauptzollamts 
gefährdet erscheinen." 

c) Dem Absatz 4 wird der folgende Satz ange-
fügt: 

„Im Falle des Absatzes 2 ist mit der Ausfuhr 
das innergemeinschaftliche Steuerversandver-
fahren abgeschlossen." 
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15. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird die Angabe „ (§ 15 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 und 3)" durch die Angabe „(§ 15 
Abs. 1 Nr. 1 und 3)" ersetzt. 

b) In Absatz 3 werden das Wort „Ausfuhrzollstel

-

le" durch das Wort „Ausgangszollstelle" und 
die Angabe „(§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, § 17)" 
durch die Angabe „(§ 15 Abs. 1 Nr. 2, § 17)" 
ersetzt. 

c) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Vorbehaltlich des Absatzes 4 a ist 
Steuerschuldner in den Fällen der Absätze 1 
bis 3 

1. der Inhaber des Steuerlagers oder der An-
melder ( § 16 Abs. 1), der das Mineralöl ver-
sandt hat, 

2. daneben 

a) der Empfänger im Steuergebiet, wenn er 
vor Entstehung der Steuer Besitz am Mi-
neralöl erlangt hat, 

b) der Beförderer oder der Eigentümer des 
Mineralöls, wenn er für das innergemein-
schaftliche Steuerversandverfahren an 
Stelle des Inhabers des Steuerlagers Si-
cherheit geleistet hat, 

c) im Falle des Absatzes 1, wer das Mineral-
öl entzogen hat. 

Die Steuer ist unverzüglich zu entrichten." 

d) In Absatz 4 a wird die Angabe „Nr. 1 und 2" 
durch die Angabe „Nr. 1 und 2 Buchstabe a 
und b" ersetzt. 

16. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „anderes 
Mineralöl als Erdgas" durch die Wörter „Mine-
ralöl nach § 1 Abs. 3, ausgenommen Erdgas," 
ersetzt. 

b) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Satz 1 gilt nicht für Kraftstoffe in Hauptbehäl-
tern von anderen Beförderungsmitteln als 
Wasserfahrzeugen, von Spezialcontainern, 
von Arbeitsmaschinen und -geräten, ausge-
nommen solche auf Wasserfahrzeugen und an-
deren schwimmenden Vorrichtungen, von 
land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen so-
wie von Kühl- und Klimaanlagen. " 

17. In § 20 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Mi-
neralöl" die Wörter „nach § 1 Abs. 3" eingefügt. 

18. In § 21 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „anderes 
Mineralöl als Erdgas" durch die Wörter „Mineral-
öl nach § 1 Abs. 3, ausgenommen Erdgas, " er-
setzt.  

19. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach dem Wort Mineralöl" 
die Wörter „nach § 1 Abs. 3" eingefügt.  

b) In Satz 2 wird das Wo rt  „Freigutverkehr" 
durch das Wort „Zollverfahren" ersetzt. 

20. In § 26 Abs. 4 bis 6 wird jeweils die Angabe „§ 3 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1" durch die Angabe „ § 3 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 oder Abs. 7" ersetzt. 

21. In § 29 Abs. 1 Nr. 2 wird die Angabe „ § 10 Satz 1" 
durch die Angabe „ § 10 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 
Satz 1" ersetzt. 

22. In § 30 Abs. 1 wird die Angabe „§ 3 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1" durch die Angabe „ § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
oder Abs. 7" ersetzt. 

23. § 31 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In der Nummer 3 wird das Wort „und" 
durch ein Komma ersetzt. 

bb) In der Nummer 4 wird der Angabe „ (ABl. 
EG Nr. L 390 S. 124)" das Wort ,,und" an-
gefügt. 

cc) Folgende neue Nummer 5 wird eingefügt: 

„5. der Richtlinie 94/74/EG des Rates vom 
22. Dezember 1994 (ABl. EG Nr. L 365 
S. 46) ". 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Nummer 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. für die Anwendung dieses Gesetzes 
das Verbrauchsteuergebiet der Euro-
päischen Gemeinschaft (§§ 12, 17 
Abs. 1) gemäß Artikel 2 der Richtlinie 
92/12/EWG des Rates vom 25. Februar 
1992 (Abl. EG Nr. L 76 S. 1) in der je-
weils geltenden Fassung zu definie-
ren, " 

bb) Die Nummer 3 wird wie folgt geändert: 

aaa) Buchstabe a wird wie folgt geändert: 

aaaa) Die Doppelbuchstaben aa und 
bb werden wie folgt gefaßt: 

„aa) zur Verfahrensvereinfa-
chung 

aaa) Inhabern von Steuer-
lagern und berech-
tigten Empfängern 
erlaubt wird, Mine-
ralöl allein durch In

-

Besitznahme in das 
Steuerlager oder den 
Betrieb aufzuneh-
men, 

bbb) abweichend von § 7 
Unternehmen, die 
Schweröle nach § 3 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
und 2 oder Flüssig-
gase nach § 3 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 Buch-
stabe b beziehen 
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und zu Zwecken 
nach den §§ 3, 4 
oder § 32 Abs. 1 ab-
geben, auch dann 
eine Erlaubnis nach 
§ 7 Abs. 2 erteilt 
wird, wenn sie 
keine Lagerstätten 
besitzen, 

bb) andere als die in § 2 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 7 ge-
nannten Mineralöle ab-
weichend von § 14 Abs. 1 a, 
§ 15 Abs. la  und § 17 
Abs. 2 in einem verein-
fachten Verfahren beför-
dert und für regelmäßig 
und häufig wiederkeh-
rende Fälle des inner-
gemeinschaftlichen Steu-
erversands Vereinfachun-
gen durch bilaterale Ver-
einbarungen mit den an 
das Steuergebiet angren-
zenden Mitgliedstaaten vor-
gesehen werden,". 

bbbb) Folgender neuer Doppelbuch

-

stabe cc wird angefügt: 

„cc) in den Versandhandel 
(§ 21) auch Lieferungen 
an gewerbliche Abneh-
mer einbezogen wer-
den,". 

bbb) In Buchstabe b wird die Angabe 
„Nr. 12" durch die Angabe „Nr. 13" 
ersetzt. 

cc) In Nummer 4 Buchstabe c wird die Anga-
be „§ 11 Abs. 2" durch die Angabe „§ 11 
Abs. 3" ersetzt. 

dd) In der Nummer 5 werden vor dem Wort 
„Bestimmungen" die Wörter „nach Maß-
gabe der in Absatz 1 genannten Richt-
linien" eingefügt. 

ee) Der Nummer 6 werden folgende neue 
Buchstaben f und g angefügt: 

„f) zur Verfahrensvereinfachung und zur 
Vermeidung unangemessener wirt-
schaftlicher Belastungen, wenn und 
soweit dadurch die Steuerbelange 
nicht beeinträchtigt werden, Erlaubnis-
inhabern, die Schiffsbetriebsstoffe für 
Zwecke nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 steuerfrei 
verwenden, auf Antrag abweichend 
von § 4 Abs. 1 Nr. 4 die Verwendung 
dieser Mineralöle für nicht steuerbe-
freite Zwecke mit der Maßgabe er-
laubt wird, daß bei ihnen eine Steuer 
nach dem zutreffenden Steuersatz des 
§ 2 oder des § 3 entsteht, die innerhalb 
vom Hauptzollamt zu bestimmender 

Fristen anzumelden und zu entrichten 
ist, 

g) zur Verfahrensvereinfachung und zur 
Vermeidung unangemessener wirt-
schaftlicher Belastungen, wenn und so-
weit dadurch die Steuerbelange nicht 
beeinträchtigt werden, Unternehmen 
mit Einrichtungen für die Eigenversor-
gung mit Flüssiggasen, die nach dem 
Steuersatz des § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchsta-
be b versteuert sind, der Unterschieds-
betrag zwischen den Steuersätzen des 
§ 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a und b nach-
träglich in dem Umfang zu vergüten ist, 
in dem die Flüssiggase nachweislich für 
Zwecke nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a 
verwendet worden sind, ". 

ff) Der Nummer 9 wird folgender neuer 
Buchstabe g angefügt: 

„g) abweichend von § 3 Abs. 2 und 7 auf 
die Kennzeichnung von Mineralölen 
nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 11 zu ver-
zichten, soweit dies aus technischen 
und wirtschaftlichen Gründen erfor-
derlich erscheint und dadurch die 
Steuerbelange nicht beeinträchtigt 
werden, ". 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In der Nummer 2 werden die Wörter 
„oder den Truppen, den Mitgliedern der 
Truppen und den Familienangehörigen 
der Mitglieder der Truppen der ehemali-
gen Union der Sozialistischen Sowjetre-
publiken nach Artikel 16 des Vertrages 
vom 12. Oktober 1990 zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der Union 
der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
über die Bedingungen des befristeten 
Aufenthalts und die Modalitäten des 
planmäßigen Abzugs der sowjetischen 
Truppen aus dem Gebiet der Bundesre-
publik Deutschland (BGBl. 1991 II S. 256, 
258) " gestrichen. 

bb) In der Nummer 5 wird der Punkt am En-
de durch ein Komma ersetzt. 

cc) Die folgenden neuen Nummern 6 und 7 
werden angefügt: 

„6. zur Durchführung von Artikel 7 Abs. 7 
bis 9 der Richtlinie 92/12/EWG des 
Rates vom 25. Februar 1992 (ABl. EG 
Nr. L 76 S. 1), zuletzt geändert durch 
die Richtlinie 94/74/EG des Rates 
vom 22. Dezember 1994 (ABl. EG 
Nr. L 365 S. 46), das Verfahren bei 
der Beförderung von versteuertem 
Mineralöl im Transitwege durch das 
Gebiet eines anderen Mitgliedstaates 
unter Verwendung des vereinfachten 
Begleitdokuments nach der Verord-
nung (EWG) Nr. 3649/92 (ABl. EG 
Nr. L 369 S. 17) näher zu regeln und 
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vorzusehen, daß durch bilaterale Ver-
einbarungen mit den jeweiligen 
Transitmitgliedstaaten ein vom Re-
gelverfahren abweichendes verein-
fachtes Verfahren zugelassen werden 
kann, 

7. zur Durchführung von Artikel 23 
Abs. 1 a der Richtlinie 92/12/EWG 
des Rates vom 25. Februar 1992 (ABl. 
EG Nr. L 76 S. 1), geändert durch 
die Richtlinie 94/74/EG des Rates 
vom 22. Dezember 1994 (ABI. EG 
Nr. L 365 S. 46), das Verfahren zum 
Bezug von Mineralöl unter Steuer-
aussetzung mit Begleitdokument und 
Freistellungsbescheinigung für die 
unter Artikel 23 Abs. 1 dieser Richtli-
nie genannten Begünstigten näher 
zu regeln. " 

24. § 32 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 3 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 Buchstabe a und b" durch die An-
gabe „ § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3" ersetzt. 

b) Folgender Absatz 13 wird angefügt: 

„ (13) Für andere als in § 1 Abs. 3 genannte 
Mineralöle endet das Steueraussetzungsver-
fahren (§ 5) und das Verfahren der Steuer-
begünstigung (§§ 12 und 13) mit dem 

...1996*)" 

Artikel 6 

Änderung des EG-Amtshilfe-Gesetzes 

Das EG-Amtshilfe-Gesetz vom 19. Dezember 1985 
(BGBl. I S. 2436, 2442), zuletzt geändert durch Artikel 
10 des Gesetzes vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I 
S. 2150, 1993 I S. 169), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 wird das Wort „und" durch ein 
Komma ersetzt. 

b) Nummer 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. bei der Festsetzung und Erhebung der Um-
satzsteuer, soweit diese nicht als Einfuhrab-
gabe (Einfuhrumsatzsteuer) erhoben wird 
(indirekte Steuer) und". 

c) Es wird folgende neue Nummer 3 angefügt: 

„3. bei der Festsetzung, einschließlich der 
Überwachung des innergemeinschaftlichen 
Verkehrs mit Waren, die den nachgenann-
ten Steuern unterliegen, und Erhebung der 
Verbrauchsteuer auf Mineralöl, Alkohol, al-
koholische Getränke und auf Tabakwaren 
(indirekte Steuern) " . 

d) Die Angabe „geändert durch die Richtlinie 92/

-

108/EWG des Rates vom 14. Dezember 1992 zur 

s) Anmerkung: 
Hier ist das Datum des Tages vor dem Inkrafttreten des Än-
derungsgesetzes (Hauptteil) einzusetzen. 

Änderung der Richtlinie 92/12/EWG (ABl. EG 
Nr. L 390 S. 124)" wird gestrichen. 

e) Nach der Angabe „(ABl. EG Nr. L 76 S. 1)," 
werden die Wörter „geändert durch die Richt-
linien 92/108/EWG des Rates vom 14. Dezem-
ber 1992 (ABI. EG Nr. L 390 S. 124) und 94/74/

-

EG des Rates vom 22. Dezember 1994 (ABl. EG 
Nr. L 365 S. 46) " eingefügt. 

2. § 2 a) Abs. 4 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Die zuständigen Finanzbehörden übermitteln die 
von ihr eingegebenen Daten unverzüglich an die 
zuständigen Finanzbehörden anderer Mitglied-
staaten. " 

3. § 4 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„In den Fällen des § 2 a Abs. 4 erfolgt eine Berich-
tigung, Sperrung oder Löschung einzelner Daten 
ebenfalls unverzüglich." 

Artikel 7 

Änderung des Kaffeesteuergesetzes 

Das Kaffeesteuergesetz vom 21. Dezember 1992 
(BGBl. I S. 2150, 2199) wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 1 

Steuergebiet und Steuergegenstand 

Kaffee sowie in das Steuergebiet verbrachte 
kaffeehaltige Waren unterliegen im Steuergebiet 
der Kaffeesteuer. Die Kaffeesteuer ist eine Ver-
brauchsteuer im Sinne der Abgabenordnung. " 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 4 werden die Wörter „mit höch-
stens 10 vom Hundert Beimischungen" gestri-
chen. 

b) In Nummer 6 wird das Semikolon durch einen 
Punkt ersetzt. 

c) Die Nummern 7 und 8 werden gestrichen. 

3. § 3 wird wie folgt gefaßt: 

„§3 
Steuertarif 

(1) Die Kaffeesteuer beträgt für Röstkaffee 4,30 
Deutsche Mark je Kilogramm und für löslichen 
Kaffee 9,35 Deutsche Mark je Kilogramm. Mi-
schungen von Röstkaffee und löslichem Kaffee 
unterliegen der Steuer nach Satz 1 entsprechend 
den in ihnen enthaltenen Kaffeearten. 

(2) Für kaffeehaltige Waren beträgt die Kaffee-
steuer 

1. bei einer Ware, die 100 bis 300 Gramm Röst-
kaffee je Kilogramm enthält, 0,85 Deutsche 
Mark je Kilogramm der Ware; 
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2. bei einer Ware, die mehr als 300 bis 500 
Gramm Röstkaffee je Kilogramm enthält, 1,70 
Deutsche Mark je Kilogramm der Ware; 

3. bei einer Ware, die mehr als 500 bis 700 
Gramm Röstkaffee je Kilogramm enthält, 2,60 
Deutsche Mark je Kilogramm der Ware; 

4. bei einer Ware, die mehr als 700 bis 900 
Gramm Röstkaffee je Kilogramm enthält, 3,45 
Deutsche Mark je Kilogramm der Ware; 

5. bei einer Ware, die 100 bis 300 Gramm lösli-
chen Kaffee je Kilogramm enthält, 1,85 Deut-
sche Mark je Kilogramm der Ware; 

6. bei einer Ware, die mehr als 300 bis 500 
Gramm löslichen Kaffee je Kilogramm enthält, 
3,75 Deutsche Mark je Kilogramm der Ware; 

7. bei einer Ware, die mehr als 500 bis 700 
Gramm löslichen Kaffee je Kilogramm enthält, 
5,60 Deutsche Mark je Kilogramm der Ware; 

8. bei einer Ware, die mehr als 700 bis 900 
Gramm löslichen Kaffee je Kilogramm enthält, 
7,50 Deutsche Mark je Kilogramm der Ware." 

4. § 4 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 4 
Kaffeehaltige Waren 

Für kaffeehaltige Waren gelten § 11 Abs. 1 bis 6, 
§ 13 Abs. 1 und § 15 Nr. 6 sinngemäß." 

5. In § 5 Abs. 1 wird nach dem Wort 
„

nach" die An-
gabe „ § 13 Abs. 2 oder" eingefügt. 

6. § 6 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Kaffeeherstellungsbetrieb ist jede Be-
triebsstätte, in der Kaffee unter Steueraussetzung 
hergestellt und gelagert werden darf." 

7. In § 7 Abs. 2 werden die Wörter „anderen Gebie-
ten (§ 2 Nr. 8)" durch die Wörter „einem Dritt 
land" ersetzt und die Wörter „in andere Gebiete" 
sowie der Klammerzusatz „(§ 2 Nr. 7)" gestrichen. 

8. In § 8 Abs. 1 werden nach dem Wort „ Steueraus-
setzungsverfahren " die Wörter 

„

oder ein Zollver-
fahren nach § 14 Abs. 1" eingefügt. 

9. § 9 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Der Steuerschuldner nach § 8 Abs. 1 und 2 
hat über Kaffee, für den in einem Monat die Steu-
er entstanden ist, spätestens am 15. Tag des fol-
genden Monats eine Steuererklärung abzugeben 
und darin die Steuer selbst zu berechnen (Steuer-
anmeldung). " 

10. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „für Zwecke 
eines Unternehmens" durch die Wörter 
„zu gewerblichen Zwecken" ersetzt. 

bb) Die Sätze 2 und 3 werden wie folgt gefaßt: 

„Steuerschuldner ist der Bezieher. Der Be- 
zug durch eine Einrichtung des öffent

-lichen Rechts steht dem Bezug zu gewerb-
lichen  Zwecken gleich." 

b) In Absatz 3 werden die Wörter „zu Unterneh-
menszwecken" durch die Wörter „zu gewerb-
lichen Zwecken" ersetzt. 

c) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Der Steuerschuldner nach den Absät-
zen 1 und 2 hat über den Kaffee unverzüglich 
eine Steueranmeldung abzugeben und die 
Kaffeesteuer sofort zu entrichten." 

d) Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Das Hauptzollamt kann auf Antrag zulassen, 
daß der Steuerschuldner, der Kaffee nicht nur 
gelegentlich bezieht, über Kaffee, für den in 
einem Monat die Steuer entstanden ist, späte-
stens am 15. Tag des folgenden Monats die 
Steueranmeldung abgibt und die Steuer spä-
testens am ersten Tag des zweiten auf die 
Steuerentstehung folgenden Monats entrich-
tet." 

e) Folgender Absatz 8 wird angefügt: 

„ (8) Lassen Privatpersonen Kaffee aus anderen 
Mitgliedstaaten in das Steuergebiet verbringen, 
gilt dieser als zu gewerblichen Zwecken bezo-
gen, in Besitz gehalten oder verwendet. " 

11. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „anderen Ge-
bieten (§ 2 Nr. 8)" durch die Wörter „einem 
Drittland" ersetzt und die Wörter „- ausge-
nommen der Ausfuhr -" gestrichen. 

b) In Absatz 2 werden die Wörter „unter Ausset-
zung der Steuer" durch die Wörter „unter 
Steueraussetzung" ersetzt. 

12. In § 15 wird das Wort „bleibt" durch das Wort 
„ist" ersetzt. 

13. § 16 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 16 

Steuerentlastung 

(1) Die Steuer wird auf Antrag des Steuerlager-
inhabers für nachweislich versteuerten Kaffee er-
lassen oder erstattet, der in das Steuerlager zu-
rückverbracht wurde. Das Hauptzollamt kann 
bei besonderem wirtschaftlichen Bedürfnis auch 
in anderen Fällen des Verbringens von nachweis-
lich versteuertem Kaffee in ein Steuerlager dem 
Steuerlagerinhaber auf Antrag Steuerentlastung 
gewähren. 

(2) Die Steuer wird auf Antrag erlassen, erstat-
tet oder vergütet für nachweislich versteuerten 
Kaffee, der an einen Empfänger in einem ande-
ren Mitgliedstaat geliefert wurde. Antragsbe-
rechtigt ist der Lieferer. 

(3) Die Steuer wird auf Antrag erlassen, erstat-
tet oder vergütet für nachweislich mit Kaffeesteu-
er belastete kaffeehaltige Waren, die an einen 
Empfänger in einem anderen Mitgliedstaat gelie- 
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feit oder die ausgeführt wurden. Antragsberech-
tigt ist der Lieferer oder der Ausführer." 

14. In § 17 Abs. 1 werden nach dem Wo rt  „Kaffee" 
die Wörter „und kaffeehaltigen Waren" einge-
fügt. 

15. In § 18 Nr. 1 werden nach den Wörtern „ § 11 
Abs. 3" die Wörter „ , auch in Verbindung mit 
§ 4," eingefügt. 

16. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende neue Nummer 1 wird eingefügt: 

„ 1. zur Sicherung des Steueraufkommens und 
zur Wahrung der Gleichmäßigkeit der Be-
steuerung 

a) die Art  und Weise der Bestimmung der 
für die Besteuerung maßgebenden Kaf-
feemengen und -arten (§ 3) festzulegen, 

b) Vorschriften zu § 5 Abs. 2 in Verbindung 
mit den §§ 6 und 7 wegen der Herstel-
lungs- und Lagertätigkeiten sowie des 
Steuerlager- und Erlaubnisverfahrens zu 
erlassen und dabei für Kaffeelager (§ 7) 
eine Mindestumschlagsmenge und eine 
Mindestlagerdauer vorzusehen,". 

b) Die bisherigen Nummern 1 bis 9 werden Num-
mern 2 bis 10. 

c) Die neue Nummer 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. das Steuerverfahren bei der Lieferung aus 
anderen Mitgliedstaaten in das Steuerge-
biet (§ 11), beim Versandhandel (§ 12), bei 
der Steuerbefreiung (§ 15) und bei der 
Steuerentlastung (§ 16) sowie den Verkehr 
unter Steueraussetzung (§ 14) zu regeln 
und außerdem vorzuschreiben, bei wel-
cher Menge an Kaffee, den die Privatper-
sonen aus anderen Mitgliedstaaten selbst 
in das Steuergebiet verbringen, widerleg-
lich vermutet wird, daß der Kaffee zu ge-
werblichen Zwecken bezogen, in Besitz 
gehalten oder verwendet wird, ". 

d) In der neuen Nummer 7 werden das Wo rt  „Ge-
biet" durch das Wo rt  „Verbrauchsteuerge-
biet", das Wort  „Wirtschaftsgemeinschaft" 
durch das Wort „Gemeinschaft" ersetzt und 
nach dem Klammerzusatz die Worte „in der je-
weils geltenden Fassung" eingefügt. 

e) Die neue Nummer 8 wird wie folgt gefaßt: 

„8. zur Wahrung der Gleichmäßigkeit der Be-
steuerung Vorschriften zu § 13 zu erlassen 
und die Besteuerung abweichend von § 13 
zu regeln, soweit dies zur Sicherung des 
Steueraufkommens oder zur Anpassung 
an die Behandlung im Steuergebiet herge-
stellter Erzeugnisse oder wegen der be-
sonderen Verhältnisse bei der Einfuhr er-
forderlich ist,". 

f) Die neue Nummer 9 wird wie folgt gefaßt: 

„9. zur Vereinfachung des Steuerverfahrens 
anzuordnen, daß Kaffee zur Herstellung 

kaffeehaltiger Waren, die der Hersteller in 
andere Mitgliedstaaten liefert oder die er 
ausführt, steuerfrei bezogen werden kann 
und bei unterbliebener oder nicht fristge-
rechter Lieferung oder Ausfuhr in der Per-
son des Herstellers die Steuer entsteht, so-
wie das zur Sicherung des Steueraufkom-
mens notwendige Verfahren zu regeln; da-
bei können auch Waren mit einem Kaffee-
gehalt von weniger als 100 Gramm je Kilo-
gramm der Ware einbezogen werden, ". 

g) Die neue Nummer 10 wird wie folgt geändert: 

aa) In Buchstabe a werden nach dem Wo rt 
 „Kaffee" die Angabe „ , der" durch die 

Wörter „und kaffeehaltige Waren, die" 
und nach dem Wort  „bestimmt" das Wo rt 

 „ist" durch das Wort  „sind" ersetzt. 

bb) In Buchstabe b werden nach dem Wo rt 
 „Kaffee" die Wörter „und kaffeehaltigen 

Waren" eingefügt und die Wörter „sowie 
anzuordnen, daß bei einem Mißbrauch für 
alle daran Beteiligten die Steuer entsteht," 
angefügt. 

cc) In Buchstabe c werden die Wörter „ oder 
nach Artikel 16 des Vertrages vom 12. Ok-
tober 1990 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Union der Sozialisti-
schen Sowjetrepubliken über die Bedin-
gungen des befristeten Aufenthalts und 
die Modalitäten des planmäßigen Abzugs 
der sowjetischen Truppen aus dem Gebiet 
der Bundesrepublik Deutschland (BGBl. 
1991 II S. 256, 258) " gestrichen. 

dd) In Buchstabe d werden nach dem Wo rt 
 „Kaffee" die Wörter „und kaffeehaltige 

Waren" eingefügt, das Wo rt  „er" durch 
das Wort  „sie" und das Wort  „kann" durch 
das Wort  „können" ersetzt. 

ee) Folgender Buchstabe e wird angefügt: 

„e) zu gestatten, daß Kaffee und kaffee-
haltige Waren zum unmittelbaren Ver-
brauch an Bord als Schiffsbedarf und 
Bordvorrat von Luftfahrzeugen an die 
Besatzung und an Reisende steuerfrei 
abgegeben werden dürfen,". 

h) Die folgenden neuen Nummern 11 bis 14 wer-
den angefügt: 

„ 11. zur Steuervereinfachung auch Lieferun-
gen an gewerbliche Abnehmer in den 
Versandhandel (§ 12) einzubeziehen, 

12. zur Verhinderung von Steuermißbrauch 
kaffeehaltige Waren nach dem tatsächli-
chen Kaffeegehalt zu besteuern, 

13. zur Vermeidung unangemessener wirt-
schaftlicher Belastungen anzuordnen, 
daß kaffeehaltige Waren, die im Bet rieb 
des Herstellers unter Steueraufsicht ver- 
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nichtet werden, auf dessen Antrag von 
der Kaffeesteuer entlastet werden, 

14. zur Sicherung des Steueraufkommens für 
die Steuervergütung (§ 16) eine für den 
Antragsberechtigten ausgestellte Ver-
steuerungsbestätigung des Steuerschuld-
ners oder Herstellers vorzuschreiben und 
in den Fällen des § 16 Abs. 2 und 3 die 
Steuerentlastung von der vorherigen Zu-
sage durch das Hauptzollamt abhängig 
zu machen." 

Artikel 8 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 
am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Artikel 2 Nr. 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe 
bb und Buchstabe b treten am 1. Januar 1997 in 
Kraft. Artikel 3 Nr. 13 Buchstabe a, Nr. 15, Nr. 17 
Buchstabe c und d sowie Nr. 22 Satz 2 und 3 treten 
am 1. September 1996 in Kraft. 
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Begründung 

I. Allgemeines 

Am 22. Dezember 1994 ist vom Rat der Europäischen 
Union die Richtlinie 94/74/EG zur Änderung der 
Richtlinie 92/12/EWG des Rates vom 25. Februar 
1992 über das allgemeine System, den Besitz, die Be-
förderung und die Kontrolle verbrauchsteuerpflichti-
ger Waren sowie zur Änderung der Richtlinie 92/81/ 
EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 zur Harmoni-
sierung der Struktur der Verbrauchsteuern auf Mine-
ralöle und zur Änderung der Richtlinie 92/82/EWG 
des Rates vom 19. Oktober 1992 zur Annäherung der 
Verbrauchsteuersätze für Mineralöle beschlossen 
worden. Sie wurde am 31. Dezember 1994 im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften veröffent-
licht (Nr. L 365 S. 46). 

Die in der Arbeitsgruppe „Finanzfragen" des Rates 
als 2. VerbrauchsteuerVereinfachungsrichtlinie be-
zeichnete Richtlinie sieht insbesondere Änderungen 
bei der weiteren Ausgestaltung des innergemein-
schaftlichen Beförderungsverfahrens für verbrauch

-

steuerpflichtige Waren vor. Für alle Verbrauchsteuern 
wurde der Kreis der Verfahrensbeteiligten erweitert. 
Künftig können auch Beförderer und Eigentümer von 
steuerpflichtigen Waren eigenständig anstelle des 
Steuerlagerinhabers Sicherheit für die innergemein-
schaftliche Beförderung dieser Waren leisten. Für 
Mineralöl, das innergemeinschaftlich auf dem See-
weg oder durch Rohrleitungen befördert wird, kann 
auf Sicherheitsleistung verzichtet werden. 

Des weiteren wird durch die Richtlinie die bisher 
offene Frage der Beförderung verbrauchsteuerpflich-
tiger Waren eines Mitgliedstaates im Transitwege 
über das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates gere-
gelt. Dabei können durch bilaterale Vereinbarungen 
der beteiligten Mitgliedstaaten zusätzliche Regelun-
gen getroffen werden, die das Verfahren vereinfa-
chen und flexibler gestalten. 

Diplomatische und konsularische Vertretungen, in-
ternationale Organisationen und die Streitkräfte der 
NATO werden jetzt ebenfalls die Möglichkeit haben, 
verbrauchsteuerpflichtige Waren unter Steuerausset-
zung im innergemeinschaftlichen Versandverfahren 
beziehen zu können, sofern sie über eine Freistel-
lungsbescheinigung des jeweiligen Gastlandes ver-
fügen. 

Die Richtlinie verbessert auch den Datenschutz für 
Einzelauskunftsersuchen im gemeinschaftlichen Be-
förderungskontrollverfahren und schafft damit für 
den Datenaustausch zwischen den Mitgliedstaaten 
eine akzeptable Grundlage. 

Schließlich wird geregelt, welche Mineralöle zwi-
schen den Mitgliedstaaten mit dem verbrauchsteuer-
lichen Begleitdokument versandt werden müssen, 
und damit klargestellt, daß die anderen, steuerlich 
weniger „empfindlichen" Mineralöle innerhalb der 

Gemeinschaft ohne Kontrollmaßnahmen befördert 
werden können. 

Gemäß Artikel 4 Abs.1 ist die Richtlinie von den Mit-
gliedstaaten bis spätestens 1. Juli 1995 in nationales 
Recht umzusetzen. Dies soll durch die Änderung der 
nachstehend genannten Verbrauchsteuergesetze 
und des EG-Amtshilfe-Gesetzes erfolgen. 

Die nicht durch die Richtlinienumsetzung veranlaß-
ten Änderungen des Gesetzes über das Branntwein-
monopol dienen dazu, Brennrechtsübertragungen an 
agrarwirtschaftliche Kriterien zu binden und damit 
eine zweckgerechte Verwendung von Subventions-
mitteln zu sichern. Ferner soll durch eine Ermächti-
gung zur Umstellung des Systems der Übernahme-
preisbildung eine kostengerechtere Behandlung der 
Brennereien unterschiedlicher Betriebsgröße ermög-
licht werden. Durch die Einführung eines Abzugs 
beim Betrieb mehrerer Brennereien werden Kosten-
einsparungen bei der Bundesmonopolverwaltung für 
Branntwein erzielt. Außerdem wird der Zahlungsauf-
schub abgeschafft und durch eine auf zweieinhalb 
Monate bemessene Zahlungsfrist ersetzt. 

Im Tabaksteuerrecht werden Vorschriften im Inter-
esse der Rechtssicherheit konkreter gefaßt. 

Im Schaumweinsteuerrecht wird die Bemessungs-
grundlage - Hektoliter Ware - vereinheitlicht. 

Im Mineralölsteuerrecht ist es erforderlich, einen Teil 
der im Dezember 1996 entstehenden, normalerweise 
aber erst im Februar 1997 zu entrichtenden Mineral-
ölsteuer bereits in der zweiten Dezemberhälfte fällig 
werden zu lassen und somit noch im Haushaltsjahr 
1996 zu vereinnahmen. 

Weitere verfahrenstechnische und redaktionelle Än-
derungen in den einzelnen Verbrauchsteuergesetzen 
dienen der Angleichung der Verbrauchsteuergeset-
zestexte untereinander und damit der Vereinheitli-
chung des deutschen Verbrauchsteuersystems. 

Finanzielle Auswirkungen: 

Mehr(+)-/Minder(-)-Einnahmen im Bundeshaushalt 
in Mio. DM 

1996 1997 1998 1999 

Mineralölsteuer +2 600 - - - 

Branntweinsteuer + 350 - - - 

Schaumweinsteuer -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 

Keine finanziellen Auswirkungen auf die Haushalte 
von Ländern und Gemeinden. 

Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, 
insbesondere das Verbraucherpreisniveau sind nicht 
zu erwarten. 
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II. Im einzelnen 

1. Zu Artikel 1 (Tabaksteuergesetz) 

I. Allgemeines 

Der Gesetzentwurf dient vor allem der Umsetzung 
der Richtlinie 94/74/EG des Rates vom 22. Dezember 
1994 zur Änderung der Richtlinie 92/12/EWG des 
Rates vom 25. Februar 1992 über das allgemeine 
System, den Besitz, die Beförderung und die Kontrol-
leverbrauchsteuerpflichtiger Waren, der Richtlinie 
92/81/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 zur Har-
monisierung der Struktur der Verbrauchsteuern auf 
Mineralöle und der Richtlinie 92/82/EWG des Rates 
vom 19. Oktober 1992 zur Annäherung der Ver-
brauchsteuersätze für Mineralöle. Die weiteren Än-
derungen sind in der Regel Klarstellungen und 
sprachliche Angleichungen an andere Verbrauch-
steuergesetze. 

II. Im einzelnen 

Zu Nummer 1 

Druckfehlerberichtigung in der amtlichen Anmer-
kung. 

Zu Nummer 2 (§ 2) 

Sprachliche Anpassung des Steuergegenstandes „Zi-
garette" an die entsprechende Regelung der Richtli-
nie 79/32/EWG. Im übrigen Vereinheitlichungen im 
Hinblick auf andere Verbrauchsteuergesetze. 

Zu Nummer 3 (§ 5) 

Klarstellung durch Konkretisierung der Bezugsbe-
rechtigung für Steuerzeichen. 

Zu Nummer 4 (§ 10) 

Anpassung an wirtschaftliche Bedürfnisse bei der 
Zulassung von Tabakwarenlagern. 

Zu Nummer 5 (§ 11) 

Klarstellung und Straffung. 

Zu den Nummern 6 und 7 (§§ 12 und 15) 

Klarstellung und Angleichung an andere Ver-
brauchsteuergesetze. 

Zu Nummer 8 (§ 16) 

Mit dieser Regelung wird der bisherige „Wirtschafts-
beteiligte Tabakwaren" durch den „berechtigten 
Empfänger" ersetzt. Damit wird eine Angleichung an 
die anderen Verbrauchsteuergesetze erreicht. Die 
Sätze 4 und 5 des Absatzes 1 dienen der Umsetzung 
der Richtlinie 94/74/EG des Rates vom 22. Dezember 
1994. 

Zu Nummer 9 (§ 17) 

Vereinheitlichung im Hinblick auf andere Ver-
brauchsteuergesetze. 

Zu Nummer 10 (§ 18) 

Zu den Buchstaben a und c 

Folgeänderung zu Nummer 8. 

Zu Buchstabe b 

Berichtigung fehlerhaften Ausdrucks. 

Zu Nummer 11 (§ 20) 

Klarstellung und Abgrenzung zum gewerblichen 
Verkehr. 

Zu den Nummern 12 und 13 (§§ 21 und 22) 

Angleichung an andere Verbrauchsteuergesetze. 

Zu Nummer 14 (§ 31) 

Zu Buchstabe a 

Schaffung einer Ermächtigungsvoraussetzung für 
eine in allen Verbrauchsteuergesetzen einheitliche 
Definition des Steuergebietes der Europäischen Ge-
meinschaft. 

Zu den Buchstaben b bis d, f 

Klarstellungen und Ergänzungen. 

Zu Buchstabe e 

Dient der Umsetzung von Artikel 9 Abs. 2 der Richt-
linie 92/12/EWG des Rates vom 25. Februar 1992 und 
Artikel 1 Abs. 8 der Richtlinie 94/74/EG des Rates 
vom 22. Dezember 1994. 

Zu Buchstabe g 

Aktualisierung der Begünstigungsklausel für Streit-
kräfte nach Auslaufen des Vertrags über den befri-
steten Aufenthalt sowjetischer Truppen auf dem Ge-
biet der Bundesrepublik Deutschland; 

notwendige Regelungsergänzung für die Besteue-
rung im Zusammenhang mit der Belieferung von Di-
plomaten und ausländischen Streitkräften, Rege-
lungsermächtigungen für Schiffsbedarf, Bordvorräte 
für Luftfahrzeuge und den Transitverkehr mit ver-
steuerten Tabakwaren. 

2. Zu Artikel 2 (Biersteuergesetz 1993) 

I. Allgemeines 

Der Gesetzentwurf dient vor allem der Umsetzung 
der Richtlinie 94/74/EG des Rates vom 22. Dezember 
1994. Die weiteren Änderungen sind in der Regel 
Klarstellungen und sprachliche Angleichungen an 
die anderen Verbrauchsteuergesetze. 

II. Im einzelnen 

Zu Nummer 1 (§ 2) 

Sprachliche Klarstellung sowie Gleichstellung der 
zur Herstellung von Limonadenbier eingesetzten 
Biermengen mit dem Lizenzbier. 



Deutscher Bundestag - 13.Wahlperiode 	Drucksache 13/3845 

Absatz 5 Satz 1 unterbindet die bisherige Möglich-
keit, bei einem unversteuerten Versand des Bieres 
aus kleinen inländischen Brauereien an andere Steu-
erlager im Steuergebiet die Steuerermäßigung auf 
diese zu übertragen. Die Beschränkung der Steuer-
vergünstigung auf die herstellende Brauerei ist aus 
Gründen der steuerlichen Praktikabilität und der 
Verwaltungsvereinfachung geboten. Eine entspre-
chende Regelung für kleine Brennereien gilt im 
Branntweinsteuerrecht schon seit dem 1. Januar 
1993. Satz 2 stellt klar, daß die Steuerermäßigungen 
in gleicher Weise auch für ausländische Brauereien 
gelten und daß es hier auf die Person, die im Steuer-
gebiet Steuerschuldner wird, nicht ankommen kann. 

Zu den Nummern 2 und 3 (§§ 3 und 4) 

Angleichung an andere Verbrauchsteuergesetze. 

Zu Nummer 4 (§ 5) 

Angleichung an andere Verbrauchsteuergesetze, die 
Streichung des Absatzes 4 ist mangels Regelungsbe-
darfs geboten. 

Zu Nummer 5 (§ 6) 

Sprachliche Präzisierung. 

Zu Nummer 6 (§ 7) 

Verwendung der korrekten Bezeichnung. 

Zu Nummer 7 (§ 8) 

Abgabe der Steuererklärungen auch im Falle keiner 
Steuerentstehung zur Sicherstellung der Jahressteu-
erberechnung; 

Streichung von Verfahrensvorschriften; das Verfah-
ren wird in der Biersteuerverordnung geregelt. 

Zu Nummer 8 (§ 11) 

Angleichung an andere Verbrauchsteuergesetze. 

Zu Nummer 9 (§ 12) 

Dient der Umsetzung der Richtlinie 94/74/EG des Ra-
tes vom 22. Dezember 1994, Folgeänderung zu Num-
mer 7. 

Zu den Nummern 10 und 11 (§§ 13 und 14) 

Dient der Vereinheitlichung der Diktion aller Ver-
brauchsteuern. 

Zu Nummer 12 (§ 15) 

Angleichung an andere Verbrauchsteuergesetze, Be-
richtigung fehlerhaften Ausdrucks, Druckfehlerbe-
richtigung und Folgeänderung zu Nummer 9. 

Zu Nummer 13 (§ 17) 

Dient der Klarstellung. 

Zu Nummer 14 (§ 18) 

Dient der Vereinfachung und Anpassung an andere 
Verbrauchsteuern. 

Zu Nummer 15 (§ 20) 

Dient der Klarstellung. 

Zu Nummer 16 (§ 21) 

Aktualisierung der Begünstigungsklausel für Streit-
kräfte nach Auslaufen des Vertrags über den befri-
steten Aufenthalt sowjetischer Truppen auf dem Ge-
biet der Bundesrepublik Deutschland. 

Umsetzung der Richtlinie 94/74/EG des Rates vom 
22. Dezember 1994 durch Schaffung von Regelungs-
ermächtigungen im Zusammenhang mit der Beliefe-
rung von Diplomaten und ausländischen Streitkräf-
ten sowie für Schiffsbedarf und Bordvorräte für Luft-
fahrzeuge. 

Zu Nummer 17 (§ 25) 

Schaffung einer Ermächtigungsvoraussetzung für 
eine in allen Verbrauchsteuergesetzen einheitliche 
Definition des Steuergebietes der Europäischen Ge-
meinschaft, weitere Ermächtigungen zum Besteue-
rungs- und Versandverfahren, insbesondere für den 
Transitverkehr mit versteuertem Bier. 

3. Zu Artikel 3 (Branntweinmonopol) 

I. Allgemeines 

Der Gesetzentwurf dient der Umsetzung der Richt-
linie 94/74/EG des Rates vom 22. Dezember 1994. 
Außerdem werden in diesem Zusammenhang steuer-
liche Vorschriften sprachlich oder steuersystematisch 
neu gefaßt. Im Monopolrechtsteil des Gesetzes die-
nen Änderungen der §§ 42, 63, 72 a und 72 b im we-
sentlichen der Einsparung von Subventionsmitteln. 
Im übrigen werden zwei nicht mehr benötigte Ver-
ordnungen aufgehoben. 

II. Im einzelnen 

Zu Absatz 1 (Gesetz über das Branntweinmonopol) 

Zu Nummer 1 (§ 25 a) 

Durch die Ermächtigung soll die Möglichkeit ge-
schaffen werden, den Kartoffelgemeinschaftsbren-
nereien die Teilnahme an Strukturveränderungen, 
die durch die Beschränkung auf einen einzigen Roh-
stoff verwehrt wäre, einzuräumen. 

Zu Nummer 2 (§ 42) 

Zu Buchstabe a 

Beschränkung der Brennrechtsübertragungen auf 
die Brennereien, für die sie sinnvoll sind. 

Zu Buchstabe b 

Vermeidung zusätzlicher Subventionen für be

-

stimmte gewerbliche Brennereien als Folge von 
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Brennrechtsübertragungen. Die knappen Mittel des 
Branntweinmonopols sollen vorrangig für landwirt-
schaftliche Verschlußbrennereien, Abfindungs- und 
Obstgemeinschaftsbrennereien zur Verfügung stehen. 

Zu Nummer 3 (§ 48) 

Die neu eingefügte Verpflichtung, die nur an ohne-
hin zur Buchführung verpflichtete Brennereibesitzer 
gerichtet ist, dient der Verkürzung der Selbstkosten-
prüfungen. 

Zu Nummer 4 (§ 63) 

Es wird klargestellt, daß der in § 65 ausgedrückte 
Grundsatz des Abstellens auf eine „gut geleitete Kar-
toffelbrennerei" generell bei allen Selbstkosten- und 
Herstellungskostenprüfungen zu beachten ist. 

Zu Nummer 5 (§ 66) 

Zu Buchstabe a 

Es wird für die Abzüge auf die Jahreserzeugung ab-
gestellt. 

Zu Buchstabe b 

Die Neuregelung ermöglicht es, bei der Bemessung 
der Übernahmepreise besondere Härten für einzelne 
Betriebe zu vermeiden. 

Zu Buchstabe c 

Folgeänderung zu Buchstabe b. 

Zu Buchstabe d 

Die Ermächtigung ermöglicht differenzie rtere Über-
nahmepreise . 

Zu Nummer 6 (§ 72) 

Klarstellung. 

Zu Nummer 7 (§ 72 a) 

Die Bestimmung begrenzt die Höhe des Übernahme-
preises für melasseverarbeitende Brennereien auf 
den Betrag, der einer Kartoffelbrennerei mit einer 
Jahreserzeugung von 500 hl Alkohol zu zahlen wäre. 
Sie dient damit dem zu Nummer 2 - § 42 - zu Buch-
stabe b erläuterten Ziel, die Subventionsmittel vor-
rangig für agrarisch ausgerichtete Brennereien ein-
zusetzen. 

Zu Nummer 8 (§ 72 b) 

Der gemeinsame Einsatz von Personal sowie die ge-
meinsame Verwendung von Räumen, Anlagen, Ge-
räten zum Betrieb mehrerer Brennereien führt zu Ko-
stenersparnissen,die bisher bei der Bildung der Über-
nahmepreise nicht berücksichtigt werden konnten. 

Zu Nummer 9 (§ 84) 

Der Satz ist entbehrlich. 

Zu Nummer 10 (§ 130) 

Klarstellung des Gegenstandes der Besteuerung. 

Zu Nummer 11 (§ 132) 

Zu Buchstabe a 

Die Neufassung stellt generalisierend klar, daß auch 
inländische Erzeugnisse steuerbefreit sind. Die Er-
gänzung verdeutlicht in Angleichung an das Tabak-
steuerrecht, daß nach der Verbrauchsteuersystematik 
im beschriebenen Fall kein Grund besteht, einen 
Steueranspruch entstehen zu lassen. 

Zu Buchstabe b 

Die Vorschrift stellt durch Hinweis auf den Steuerta-
rif klar, daß Abfindungsbranntwein, der zum Regel-
satz versteuert wurde, nicht von der Steuerentlastung 
ausgeschlossen ist. 

Zu Nummer 12 (§ 134) 

Es wird die Möglichkeit eröffnet, bestimmte Produk-
tionen von den strengen Erfordernissen einer Ver-
schlußbrennerei (§§ 52 ff.) freizustellen, solange 
Steuerbelange nicht berührt sind. 

Zu Nummer 13 (§ 135) 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zu Nummer 15. 

Zu Buchstabe b 

Im Einzelhandel wird in der Regel durch den Ver-
braucher bar bezahlt, so daß über das Institut des 
Steuerlagers kein Steuerkredit erforderlich ist; 
gleichwohl gibt es durch Verordnung flexibel zu re-
gelnde Fallkonstellationen, in denen die Gewährung 
eines Steuerlagers sinnvoll sein kann. Im übrigen 
Klarstellung. 

Zu Nummer 14 (§ 136) 

Angleichung an die Formulierung in den anderen 
Verbrauchsteuergesetzen. 

Zu Nummer 15 (§ 138) 

Die Vorschrift sieht die Abschaffung des gesetzlichen 
Zahlungsaufschubs vor (§ 138 Abs. 5), der bisher im 
Anschluß an die gesetzliche Fälligkeit (15. Tag des auf 
die Steuerentstehung folgenden Monats) für zwei 
Monate gewährt wird. Die Abschaffung erfolgt aus 
Gründen der Steuervereinfachung und zugleich zur 
Angleichung an andere Verbrauchsteuern, die einen 
solchen Zahlungsaufschub seit jeher nicht kennen. 
Als teilweise Kompensation wird dafür in Anglei-
chung an die Fälligkeitsregelungen für die Schaum-
weinsteuer die gesetzliche Fälligkeit auf den 25. Tag 
des zweiten auf die Steuerentstehung folgenden Mo-
nats verlagert. Auch die Sonderregelung für die 
Schaumweinsteuer (§ 9 SchaumwZwStG), die im Mo-
nat November entsteht, wird übernommen. Die Frist 
erscheint ausreichend, um die Steuer zu überwälzen. 
Dadurch entstehen im Jahr 1996 einmalige Mehr-
einnahmen von ca. 350 Mio. DM Branntweinsteuer. 
Wegen der Ausdehnung der Fälligkeitsfrist für offene 
Branntweinlager wird deren Sicherheitsleistung von 
1,5 auf 2 Monate Durchschnittsentnahme angehoben. 
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Zu Nummer 16 (§ 140) 

Klarstellungen. 

Zu Nummer 17 (§ 141) 

Zu den Buchstaben a, b und e 

Dient der Umsetzung von Nummern 2 und 5 Buch-
stabe b der Richtlinie 94/74/EG des Rates vom 22. De-
zember 1994; Änderung der Artikel 7 und 15 Abs. 3 
Satz 2 der Richtlinie 92/12/EWG des Rates vom 
25. Februar 1992. 

Zu den Buchstaben c und d 

Folgeänderung zu Nummer 15. 

Zu Buchstabe f 

Dient der Schaffung einer Ermächtigungsvorausset

-

zung für eine in allen Verbrauchsteuergesetzen ein-
heitliche Definition des Steuergebietes der Europäi-
schen Gemeinschaft. 

Zu Nummer 18 (§ 142) 

Dient der Vereinheitlichung der Diktion aller Ver-
brauchsteuern. 

Zu Nummer 19 (§ 143) 

Zu Buchstabe a 

Berichtigung eines fehlerhaften Ausdrucks. 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zu Nummer 17 Buchstabe b. 

Zu Nummer 20 (§ 145) 

Zu Absatz 3 

Klarstellung. 

Zu Absatz 4 

Dient der Umsetzung von Artikel 9 Abs. 2 der Richt-
linie 92/12/EWG des Rates vom 25. Februar 1992. 

Zu Nummer 21 (§ 146) 

Die Ermächtigung dient dazu, die Lieferung von Wa-
ren an Gewerbetreibende zur Weitergabe an Ver-
braucher praktikabler zu gestalten. 

Zu Nummer 22 (§ 147) 

Vereinheitlichung im Hinblick auf andere Ver-
brauchsteuern sowie Folgeänderung zu Nummer 15. 

Zu Nummer 23 (§ 148) 

Wie zu Nummer 11 Buchstabe b. 

Zu Nummer 24 (§ 150) 

Notwendige Regelungsergänzungen für die Besteue-
rung, insbesondere Aktualisierung der Begünsti-
gungsklausel für Streitkräfte nach Auslaufen des 
Vertrags über den befristeten Aufenthalt sowjeti- 
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gleichwohl gibt es durch Verordnung flexibel zu re-
gelnde Fallkonstellationen, in denen die Gewährung 
eines Steuerlagers sinnvoll sein kann. 

Zu Nummer 5 (§ 10) 

Klarstellungen und Anpassungen an andere Ver-
brauchsteuern. 

Zu Nummer 6 (§ 11) 

Zu den Buchstaben a und e 

Klarstellung. 

Zu den Buchstaben b und d 

Dient der Umsetzung der Nummern 2 und 5 Buchsta-
be b der Richtlinie 94/74/EG des Rates vom 22. De-
zember 1994; Änderung der Artikel 7 und 15 Abs. 3 
Satz 2 der Richtlinie 92/12/EWG des Rates vom 
25. Februar 1992. 

Zu Buchstabe c 

Wie Nummer 3. 

Zu Nummer 7 (§ 12) 

Klarstellung. 

Zu Nummer 8 (§ 13) 

Zu Buchstabe a 

Berichtigung fehlerhaften Ausdrucks. 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zu Nummer 6 Buchstabe b. 

Zu Nummer 9 (§ 15) 

Zu Absatz 3 

Klarstellung. 

Zu Absatz 4 

Dient der Umsetzung von Artikel 9 Abs. 2 der Richt-
linie 92/12/EWG. 

Zu Nummer 10 (§ 16) 

Die Ermächtigung dient dazu, die Lieferung von Wa-
ren an Gewerbetreibende zur Weitergabe an Ver-
braucher praktikabler zu gestalten. 

Zu Nummer 11 (§ 17) 

Klarstellung. 

Zu Nummer 12 (§ 20) 

Notwendige Regelungsergänzungen für die Besteue-
rung, insbesondere Aktualisierung der Begünsti-
gungsklausel für Streitkräfte nach Auslaufen des 
Vertrags über den befristeten Aufenthalt sowjeti-
scher Truppen auf dem Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland; Verfahrensergänzung für die Besteue-
rung im Zusammenhang mit der Belieferung von Di-
plomaten und ausländischen Streitkräften, Rege-
lungsermächtigungen für Schiffsbedarf, Bordvorräte 
für Luftfahrzeuge und den Transitverkehr mit ver-
steuerten Erzeugnissen über das Gebiet eines ande-
ren Mitgliedstaates. 

5. Zu Artikel 5 (MinöStG) 

I. Allgemeines 

1. Durch die Richtlinie 94/74/EG des Rates vom 
22. Dezember 1994 zur Änderung der Richtlinie 92/

-

12/EWG über das allgemeine System, den Besitz, 
die Beförderung und die Kontrolle verbrauchsteu-
erpflichtiger Waren (System-RL), der Richtlinie 92/

-

81/EWG zur Harmonisierung der Struktur der Ver-
brauchsteuern auf Mineralöle (Struktur-RL) und 
der Richtlinie 92/82/EWG zur Annäherung der Ver-
brauchsteuersätze für Mineralöle (Steuersatz-RL) 
ist ein neuer Artikel 2 a in die Struktur-RL eingefügt 
worden, der unter anderem den Anwendungsbe-
reich der System-RL auf bestimmte Mineralöle be-
schränkt. Hierdurch ergeben sich grundlegende 
Änderungen in der Systematik des Mineralölsteu-
ergesetzes (vgl. die Nummern 2, 5 bis 8, 11 bis 14, 
16 bis 19 und 24). Daneben werden Änderungen 
aus redaktionellen und Gründen der Verfahrens-
vereinfachung vorgenommen. 

2. Aus Haushaltsgründen ist es erforderlich, einen 
Teil der bereits im Dezember entstehenden, aber 
erst zum 10. Februar des nächsten Jahres zu ent-
richtenden Mineralölsteuer schon im laufenden 
Haushaltsjahr zu vereinnahmen. Diesem Zweck 
dient die in Nummer 9 vorgesehene Neufassung 
der §§ 10 und 11 MinöStG. 

II. Im einzelnen 

Zu Nummer 1 

Es handelt sich um die Berichtigung eines redak-
tionellen Versehens: Bei der Einfügung des § 35 
MinöStG durch Artikel 7 des Ersten Gesetzes zur 
Umsetzung des Spar-, Konsolidierungs- und Wachs-
tumsprogramms vom 21. Dezember 1993 hätte auch 
die Inhaltsübersicht ergänzt werden müssen. 

Zu Nummer 2 

Allgemeines 

Die Änderung des § 1 Abs. 1 MinöStG sowie die 
Neufassung seines Absatzes 2 und die Anfügung 
eines neuen Absatzes 3 berücksichtigen die Ände-
rungen der Struktur-RL durch die Änderungs-RL. 
Die Einfügung des Artikels 2a in die Struktur-RL hat 
eine neue Rechtslage geschaffen: Nunmehr unterlie-
gen nur noch die in Artikel 2 a Abs. 1 der Struktur-RL 
genannten Mineralöle den Bestimmungen der 
System-RL. Alle anderen, dort  nicht aufgeführten 
Mineralöle werden dagegen vom Anwendungsbe-
reich der System-RL nicht mehr erfaßt. Dies macht es 
erforderlich, das Mineralölsteuergesetz entsprechend 
umzugestalten und künftig die Steuergegenstände 
auf die in Artikel 2 a Abs. 1 Struktur-RL genannten 
Mineralöle, ergänzt um einen Auffangtatbestand, zu 
beschränken. 

Im einzelnen 

Zu Buchstabe a 

Durch die Ergänzung werden künftig nur noch die 
im neuen Absatz 3 genannten Mineralöle der Mine-
ralölsteuer unterworfen. 
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Zu Buchstabe b 

Der bisher in § 1 Abs. 2 MinöStG aufgeführte Katalog 
der Waren, die Mineralöl im Sinne des Gesetzes sind, 
bleibt unverändert. Er wird lediglich an den Wortlaut 
des Artikels 2 Abs. 1 der Struktur-RL angepaßt. 
Gleichzeitig wird der geänderte Artikel 2 Abs. 4 
dieser Richtlinie umgesetzt (Aktualisierung der maß-
geblichen Fassung der Kombinierten Nomenklatur 
-KN-). 

Zu Buchstabe c 

Der Mineralölsteuer unterliegen nur noch die im 
neuen Absatz 3 genannten Mineralöle. Es handelt 
sich hierbei um die in Artikel 2a Abs. 1 der Struktur

-

RL aufgeführten Mineralöle zuzüglich Erdgas, er-
gänzt um einen Auffangtatbestand (Absatz 3 Nr. 6), 
der sicherstellen soll, daß - entsprechend dem Geset-
zeszweck - sämtliche Mineralöle, die als Kraft- oder 
Heizstoff Verwendung finden sollen, der Besteue-
rung unterworfen werden (Artikel 2 Abs. 2 und 3 der 
Struktur-RL). Nur auf diese Mineralöle finden künftig 
die steuerschuld- und damit zusammenhängenden 
verfahrensrechtlichen Bestimmungen des MinöStG 
Anwendung. Andere, zwar in § 1 Abs. 2 MinöStG 
genannte, jedoch nicht in § 1 Abs. 3 MinöStG auf-
geführte Mineralöle unterliegen nur noch der 
Steueraufsicht und gewissen Verkehrs- und Verwen-
dungsbeschränkungen (vergleiche z. B. § 26 Abs. 1 
und 2 MinöStG). Sie können im übrigen ohne weitere 
Verfahrensvorschriften gehandelt und verwendet 
werden. 

Zu Nummer 3 

Zu Buchstabe a 

Zu den Doppelbuchstaben aa bis cc 

Es handelt sich um die Umsetzung des geänderten 
Artikel 2 der Steuersatz-RL (Anpassung an die am 
1. Oktober 1994 geltende Fassung der KN, vgl. auch 
Nummer 2 Buchstabe b). Dabei wird der Katalog der 
Regelsteuersätze dem Aufbau des Artikels 2 Abs. 1 
der Steuersatz-RL angepaßt. Für andere als in § 2 
Abs. 1 Satz 1 MinöStG genannte Mineralöle ergibt 
sich der anzuwendende Steuersatz aus § 2 Abs. 1 
Satz 2 in Verbindung mit Satz 1 Nr. 1 bis 7 dieser Vor-
schrift. 

Zu den Doppelbuchstaben dd und ee 

Die Änderungen sind Folgeänderungen zu Num-
mer 2 Buchstabe c. 

Zu Doppelbuchstabe ff 

Die in § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 MinöStG (alt) (jetzt: § 1 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 und 7 MinöStG) genannten Mine-
ralöle sind Waren, die nur ausnahmsweise als Heiz-
stoffe verwendet werden. Da für sie in der Steuer-
satz-RL kein Steuersatz festgelegt worden ist, sind 
sie nach Artikel 2 Abs. 2 der Struktur-RL für den Fall 
des Verheizens nach dem Steuersatz zu versteuern, 
der für einen gleichwertigen Heizstoff gilt. Dies be-
deutet, daß z. B. für Asphaltmastix oder Verschnittbi-
tumen (= Ware der Position 2715 der KN) bei der Ver-
wendung zum Verheizen die Steuer in Höhe des 

Steuersatzes für schweres Heizöl (= gleichwertiger 
Heizstoff) festzusetzen ist (30 DM oder 55 DM für 
1000 kg). Durch die Streichung der Nummer 8 in § 2 
Abs. 2 MinöStG wird bewirkt, daß die do rt  bisher ge-
nannten Mineralöle nunmehr - für den Fall des Ver-
heizens - über die Beschaffenheitsklausel des § 2 
Abs. 2 Satz 2 MinöStG nach § 3 Abs. 2 i.V. mit Abs. 7 
MinöStG versteuert werden und damit die durch die 
Struktur-RL vorgegebene Regelung auch für diese 
Mineralöle im Mineralölsteuergesetz umgesetzt wird. 

Zu Buchstabe b 

Die Ergänzung dient der Klarstellung des Gesetzes

-

zwecks. Die Regelung des § 2 Abs. 1 Satz 2 MinöStG 
soll die Besteuerung von anderen als in § 2 Abs. 1 
Satz 1 MinöStG genannten Mineralölen entspre-
chend dem jeweiligen Verwendungszweck sichern. 

Zu Nummer 4 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 2 
Buchstabe c. 

Zu Buchstabe b 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Zu Dreifachbuchstabe aaa 

Gase der Positionen 2711 und 2901 der KN sind 
Mineralöle im Sinne des MinöStG (§ 1 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 6 MinöStG). Ihre Erzeugung unter Verwendung 
z. B. von Gasöl ist entweder ein Gewinnen oder ein 
Bearbeiten von Mineralöl und damit, soweit nicht die 
Ausnahmen nach § 2 Abs. 3 und 4 MinöStV vorlie-
gen, Mineralölherstellung im Sinne des MinöStG. 
Durch die Änderung wird erreicht, daß diese Herstel-
lungsvorgänge künftig nur noch im Mineralölherstel-
lungsbetrieb erfolgen können und die Verwendung 
ermäßigt versteuerten Mineralöls für diese Zwecke 
ausgeschlossen ist. Bei der Entnahme dieser Gase 
zum Verheizen unterliegen sie - in Umsetzung des 
Artikels 2 Abs. 2 der Struktur-RL, vgl. auch Be-
gründung zu Nummer 3 Buchstabe a Doppelbuchsta-
be ff - nunmehr insgesamt der Heizgassteuer (§ 1 
Abs. 3 Nr. 3, 4 oder 6, § 3 Abs. 2 und 7, § 9 Abs. 1 
MinöStG). 

Zu den Dreifachbuchstaben bbb und ccc 

Die Änderung erfolgt aus systematischen Gründen. 
Andere Mineralöle als die in § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
und 2 genannten Schweröle (leichtes und schweres 
Heizöl) werden, wenn sie zum Verheizen bestimmt 
sind, bereits über § 3 Abs. 7 MinöStG erfaßt. 

Zu Dreifachbuchstabe ddd 

Die Gewinnung von Licht ist ein nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 
MinöStG steuerbefreiter Zweck und braucht daher 
nicht gesondert genannt zu werden. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Es handelt sich um die Berichtigung eines Schreib-
fehlers (tolylazo ... statt toloylazo ...). 
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Zu Buchstabe c 

Durch die Ergänzung in § 3 Abs. 3 MinöStG wird er-
reicht, daß künftig nicht nur leichtes Heizöl, Erdgas 
und Flüssiggas, sondern auch schweres Heizöl als 
Kraftstoff zum Heizölsteuersatz für die nach § 3 Abs. 3 
MinöStG begünstigten Zwecke verwendet werden 
kann. 

Die Begünstigung der Stromerzeugung durch Ver-
brennungsmotoren in ortsfesten Anlagen wurde 1978 
eingeführt, um die Stromerzeugung in mittleren und 
kleineren Kraftwerken sowie die Erzeugung von 
Wärme und Strom in Anlagen der Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK-Anlagen) zu den gleichen mineral-
ölsteuerlichen Bedingungen zu ermöglichen, wie sie 
bereits für die Strom- und Wärmeerzeugung in kon-
ventionellen Kraftwerken mit Dampfturbinen, 
Dampfmaschinen und Gasturbinen seit 1960 bestan-
den. Von diesem Zeitpunkt an können Gasöle zum 
Steuersatz für leichtes Heizöl sowie Flüssiggase und 
- nach Einführung der Erdgasbesteuerung im Jahr 
1989 - auch Erdgas zum Heizgassteuersatz als Kraft-
stoff in Verbrennungsmotoren eingesetzt werden, 
wenn sie der Strom- und Wärmeerzeugung dienen. 
Der Brennstoff „Schweres Heizöl" war nicht erfaßt, 
weil seine Verwendung als Kraftstoff in Motoren bis-
lang nur für den Schiffsantrieb in Betracht kam. In-
zwischen ist es jedoch durch technische Weiterent-
wicklung möglich geworden, dieses Heizöl auch in 
anderen Bereichen als Kraftstoff für Dieselaggregate 
insbesondere im Rahmen der Kraft-Wärme-Kopplung 
einzusetzen. 

Zu Nummer 5 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 3 
Buchstabe a Doppelbuchstabe bb. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 2 
Buchstabe b. 

Zu den Nummern 6 bis 8 

Es handelt sich um Folgeänderungen zu Nummer 2 
Buchstabe c. 

Zu Nummer 9  

Die Neufassung der §§ 10 und 11 MinöStG bewirkt, 
daß die Anmeldung der in der Zeit vom 1. bis 18. De-
zember entstandenen Mineralölsteuer auf den 22. De-
zember und ihre Entrichtung auf den 27. Dezember 
des laufenden Jahres vorgezogen werden. Für 
Steuern, die in der Zeit vom 18. bis 31. Dezember 
entstanden sind, bleibt es bei der bisherigen Anmel-
dungs- und Zahlungsfrist. Von dieser Regelung sol-
len jedoch zur Verwaltungsvereinfachung Unterneh-
men ausgenommen werden, die im vorangegange-
nen Jahr nicht mehr als 100 Mio. DM Mineralölsteuer 
entrichtet haben. Dies ist erforderlich, weil die Split-
tung der Anmelde- und Zahlungsfrist einen erhöhten 
Verwaltungsaufwand sowohl beim Fiskus als auch 

bei den betroffenen Unternehmen zur Folge hat, der 
angesichts der großen Zahl von Unternehmen (ca. 
1 500), die insgesamt nur 20 % des Steueraufkom-
mens erbringen, als unverhältnismäßig angesehen 
werden muß. Für die verbleibenden Unternehmen ist 
zur Erleichterung der Anmeldung vorgesehen, daß 
auf eine genaue Ermittlung der Steuerhöhe zum An-
meldezeitpunkt verzichtet und die Anmeldung eines  

Durchschnittsbetrages zugelassen wird. 

Zu Nummer 10 

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen (An-
passung an den Sprachgebrauch). 

Zu Nummer 11 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung stellt klar, daß die Bestimmungen über 
den Versand im Steuergebiet nur für Mineralöl nach 
dem neuen § 1 Abs. 3 MinöStG gelten. 

Zu Buchstabe b 

Die Ergänzung setzt den neuen Artikel 18 Abs. 6 der 
System-RL um, der für die Beförderung von Waren 
unter Steueraussetzung, die aus einem Steuerlager 
des Steuergebiets im Transitwege über das Gebiet 
eines Mitgliedstaates in ein anderes Steuerlager im 
Steuergebiet verbracht werden, zwingend das in-
nergemeinschaftliche Steuerversandverfahren vor-
schreibt. Für den Mineralölbereich gilt dies jedoch 
nur für die im neuen Artikel 2 a Abs. 1 der Struktur

-

RL genannten Mineralöle (Mineralöle nach dem 
neuen § 1 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 MinöStG mit Ausnahme 
von Erdgas). 

Zu Buchstabe c 

Die Bestimmungen über die Sicherheitsleistung für 
den Verkehr mit Mineralöl unter Steueraussetzung 
im Steuergebiet werden an die Änderungen der 
System-RL angepaßt. Wird das Mineralöl im Transit-
wege befördert, ist Sicherheitsleistung zwingend er-
forderlich. Sie kann vom Steuerlagerinhaber, aber 
auch - in Umsetzung des neuen Artikels 15 Abs. 3 
der System-RL - vom Beförderer oder Eigentümer 
des Mineralöls geleistet werden. Für die übrigen 
Fälle bleibt es bei der bisherigen Regelung. 

Zu Buchstabe d 

Die Ergänzung stellt klar, daß - wie in den Fällen des 
§ 15 Abs. 1 Nr. 1 MinöStG (vgl. § 15 Abs. 4 Nr. 2 
MinöStG) - durch die Aufnahme des im Transitwege 
beförderten Mineralöls in das Steuerlager das inner-
gemeinschaftliche Steuerversandverfahren beendet 
wird. 

Zu den Nummern 12 und 14 

Es handelt sich um die Umsetzung des neuen Arti-
kels 2 a Abs. 1 der Struktur-RL und des geänderten 
Artikels 15 Abs. 3 der System-RL. Künftig ist im Ver-
kehr mit den Mitgliedstaaten und bei der Ausfuhr 
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über andere Mitgliedstaaten das innergemeinschaft-
liche Steuerversandverfahren nur noch auf die im 
neuen § 1 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 MinöStG genannten 
Mineralöle (mit Ausnahme von Erdgas) anzuwenden 
(§ 15 Abs. 1 a und § 17 Abs. 2 MinöStG - neu - ). Fer-
ner wird zugelassen, daß anstelle des Steuerlagerin-
habers der Beförderer oder der Eigentümer des Mi-
neralöls die Versandsicherheit leistet (vgl. auch Be-
gründung zu Nummer 11 Buchstabe b und c). Außer-
dem wird ein Verzicht auf Sicherheitsleistung vorge-
sehen, wenn Mineralöle, die im innergemeinschaftli-
chen Steuerversandverfahren zu befördern sind, auf 
dem Seewege oder durch feste Rohrleitungen (Pipe-
lines) in andere Mitgliedstaaten verbracht oder über 
andere Mitgliedstaaten ausgeführt werden. Im übri-
gen vgl. Begründung zu Nummer 11 Buchstabe d. 

Zu Nummer 13 

Eingeführtes und in den zollrechtlich freien Verkehr 
übergeführtes Mineralöl soll künftig ohne Einschrän-
kung in ein Steuerlager verbracht werden können. 
Der bisher bestehende Ausschluß des Verfahrens 
„Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr un-
ter besonderer Zweckbindung „  ist aus steuerlichen 
Gründen nicht erforderlich. Im übrigen handelt es 
sich um eine Folgeänderung zu Nummer 2 Buch-
stabe c. 

Zu Nummer 15 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Num-
mer 12 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich zum einen um die Berichtigung eines 
redaktionellen Versehens, zum anderen um eine Fol-
geänderung zu Nummer 12 Buchstabe a Doppel-
buchstabe bb. 

Zu Buchstabe c 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu den Num-
mern 11, 12 und 14. Da zugelassen wird, daß künftig 
auch der Beförderer oder Eigentümer des Mineralöls 
Versandsicherheit leistet, muß er für den Fall, daß 
aufgrund einer Unregelmäßigkeit eine Steuer ent-
steht, auch als Steuerschuldner bestimmt werden, 
der im Rahmen der gesamtschuldnerischen Haftung 
neben dem Steuerlagerinhaber oder dem Anmelder 
nach § 16 Abs. 1 MinöStG in Anspruch genommen 
werden kann. Gleichzeitig werden die als Steuer-
schuldner in Betracht kommenden Personen zur Klar-
stellung genauer definiert (Absatz 4 Nr. 1). 

Zu Buchstabe d 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Buch-
stabe c. 

Zu Nummer 16 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung ist eine Folgeänderung zu Nummer 2 
Buchstabe c. 

Zu Buchstabe b 

Von der Steuerfreiheit für Kraftstoffe, die im gewerb-
lichen Verkehr aus anderen Mitgliedstaaten in den 
Hauptbehältern von Fahrzeugen und dgl. in das 
Steuergebiet verbracht werden, sind künftig die 
Tankinhalte von Wasserfahrzeugen und von Arbeits-
maschinen und -geräten auf Wasserfahrzeugen und 
anderen schwimmenden Vorrichtungen ausgenom-
men, weil insoweit eine besondere Regelung im Rah-
men der steuerfreien Verwendung von Schiffsbe-
triebsstoffen besteht (§ 4 Abs. 1 Nr. 4 MinöStG). 

Zu den Nummern 17 und 18 

Die Änderungen sind Folgeänderungen zu Num-
mer 2 Buchstabe c. 

Zu Nummer 19 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung ist eine Folgeänderung zu Nummer 2 
Buchstabe c. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine Anpassung an den Sprach-
gebrauch des Zollkodex. 

Zu Nummer 20 

Die Ergänzung bewirkt, daß auch andere Mineralöle 
als Gasöle den für gekennzeichnetes leichtes Heizöl 
geltenden Vermischungs- und Verwendungsver-
boten unterliegen, wenn sie wie leichtes Heizöl nach 
§ 3 Abs. 2 i.V. mit Abs. 7 MinöStG gekennzeichnet 
und ermäßigt versteuert worden sind. 

Zu Nummer 21 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Num-
mer 9. 

Zu Nummer 22 

Durch die Ergänzung wird erreicht, daß auch andere 
Mineralöle als Gasöle, die nach § 3 Abs. 7 in Verbin-
dung mit Abs. 2 MinöStG wie leichtes Heizöl ge-
kennzeichnet und versteuert sind, sichergestellt wer-
den können. 

Zu Nummer 23 

Zu Buchstabe a 

Durch die Änderung wird die Aufzählung der für 
den Erlaß von Rechtsverordnungen maßgebenden 
EU-Richtlinien um die Änderungs-RL ergänzt. 
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Zu Buchstabe b 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung (vgl. 
auch Begründung zu Nummer 10). 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Zu Dreifachbuchstabe aaa 

Zu Vierfachbuchstabe aaaa 

Nach dem bis zum 31. Dezember 1992 geltenden Mi-
neralölsteuerrecht konnte Mineralölhändlern erlaubt 
werden, als Verteiler Mineralöl unversteue rt  zu be-
ziehen und es - je nach Verwendungszweck - steuer-
frei oder ermäßigt versteuert abzugeben (sog. mehr-
gleisige Verteiler). Voraussetzung war lediglich, daß 
der Verteiler das Mineralöl unmittelbar oder mittel-
bar in Besitz nahm (Übergang der bedingten Steuer); 
einer Lagerung in Lagerstätten bedurfte es nicht. 
Schuldner der bei der Abgabe zu nicht steuerfreien 
Zwecken entstehenden Steuer war der Verteiler. Mit 
Inkrafttreten des neuen MinöStG zum 1. Januar 1993 
ist diese Möglichkeit weggefallen. Nach geltendem 
Recht können solche Handelsgeschäfte (d. h. Weiter-
gabe des bezogenen Mineralöls ohne Lagerung) nur 
noch getätigt werden, wenn der Händler Inhaber ei-
nes Mineralöllagers nach § 7 MinöStG ist und das be-
zogene Mineralöl zu steuerfreien Zwecken abgibt. 
Soll das Mineralöl zu ermäßigt versteuerten Zwecken 
abgegeben werden (z. B. als Heizöl), muß es zuvor 
körperlich in das Mineralöllager aufgenommen und 
gelagert werden, d.h. eine Versteuerung ohne vorhe-
rige Lagerung ist unzulässig (Ausnahme: Flüssiggas 
in Druckgaswagen - § 26 Abs. 4 der Mineralölsteuer

-

Durchführungsverordnung) . 

Um den mehrgleisigen Verteilern nach altem Recht 
ausreichend Zeit zur Umstellung zu geben, war in 
§ 32 Abs. 4 MinöStG (neu) bestimmt worden, daß ihre 
bisherigen Erlaubnisse bis zum 30. Juni 1993 als Er-
laubnisse nach § 7 MinöStG (neu) zur Lagerung un-
ter Steueraussetzung gelten sollten. Danach sollte 
diese Form des Mineralölhandels entfallen. Inzwi-
schen hat sich jedoch gezeigt, daß eine Fortführung 
des Verfahrens aus Vereinfachungsgründen wün-
schenswert ist, weil dadurch der Handel speziell im 
Heizölbereich erheblich erleichtert wird und eine 
Gefährdung der Steuerbelange nicht zu befürchten 
ist. Deshalb soll künftig durch Rechtsverordnung be-
stimmt werden können, daß - beschränkt auf Heizöle 
und Flüssiggase zum Verheizen - auch dann Erlaub-
nisse nach § 7 Abs. 2 MinöStG erteilt werden kön-
nen, wenn keine Lagerstätten vorhanden sind. 

Im übrigen handelt es sich um die Umsetzung des 
neuen Artikels 2 a Abs. 3 der Struktur-RL, der für die 
Beförderung bestimmter Mineralöle Vereinfachun-
gen im Wege bilateraler Vereinbarungen zuläßt. 

Zu Vierfachbuchstabe bbbb 

Durch die Ergänzung wird die Möglichkeit geschaf

-

fen, durch Rechtsverordnung zuzulassen, daß im Ver

-sandhandel auch andere Personen als Privatpersonen 
beliefert  werden. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 9. 

Zu Doppelbuchstabe dd 

Die Ergänzung stellt klar, daß auch für Durchfüh-
rungsbestimmungen zu den do rt  genannten Vor-
schriften des MinöStG die einschlägigen EU-Richt-
linien gelten, soweit sie entsprechende Regelungs-
vorgaben enthalten. 

Zu Doppelbuchstabe ee 

1. Nach § 46 Abs. 1 der bis zum 31. Dezember 1993 
geltenden AZO, der nach § 9 Abs. 3 der am 1. Ja-
nuar 1993 außer Kraft getretenen MinöStDV sinn-
gemäß auf die Mineralölsteuer anzuwenden war, 
durften steuerfreie Schiffsbetriebsstoffe auf Schif-
fen der gewerblichen Schiffahrt mit Bewil ligung 
des Hauptzollamts in bestimmten Fällen auch zu 
anderen als steuerfreien Zwecken (z.B. beim Ein-
satz als Hotelschiff) verwendet werden, wenn die 
dabei verbrauchten Schiffsbetriebsstoffe versteu-
ert wurden. Diese Regelung gilt für den Zoll un-
verändert fo rt  (§ 20 Abs. 1 ZollV). In das neue Mi-
neralölsteuerrecht, das nunmehr eine eigenständi-
ge Steuerregelung für Schiffsbetriebsstoffe enthält 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 4 MinöStG), ist sie jedoch verse-
hentlich nicht übernommen worden. Durch die 
vorgesehene Ergänzung (neuer Buchstabe f) wird 
diese Regelungslücke geschlossen und darüber 
hinaus die Möglichkeit geschaffen, auch andere, 
gleichgelagerte Fälle einzubeziehen. 

2. Seit Oktober 1995 dürfen in Fahrzeugen des öf-
fentlichen Verkehrs Flüssiggase zum (besonders) 
ermäßigten Steuersatz von 241 DM für 1 000 kg 
verwendet werden Für Flüssigase, die in anderen 
Fahrzeugen als solchen des öffentlichen Verkehrs 
eingesetzt werden (z. B. Gabelstapler auf Betriebs-
geländen oder in Werkhallen), gilt weiterhin der 
ermäßigte Steuersatz von 612,50 DM für 1 000 kg 
(§ 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a und b MinöStG). Be-
triebe, die Flüssiggase als Kraftstoff für Fahrzeuge 
verwenden, haben häufig Eigenversorgungsein-
richtungen (Betriebstankstellen). Für den Fa ll, daß 
sie z.B. neben den Gabelstaplern, die auf ihrem 
Betriebsgelände eingesetzt werden, auch Fahr-
zeuge im öffentlichen Verkehr mit Flüssiggasen 
zum besonders ermäßigten Steuersatz betreiben 
wollen, müßten sie eine zweite Versorgungsein-
richtung installieren. Um den Betrieben den um-
weltpolitisch erwünschten Einsatz dieser Kraftstof-
fe zu erleichtern, soll durch die vorgesehene Er-
gänzung (neuer Buchstabe g) die Möglichkeit 
geschaffen werden, von der Einrichtung einer 
zweiten Versorgungseinrichtung abzusehen und 
nur eine Sorte Flüssiggase zum Steuersatz von 
612,50 DM für 1 000 kg vorzuhalten, die sowohl für 
die Gabelstapler als auch für die Fahrzeuge des öf-
fentlichen Verkehrs verwendet wird. Der Unter-
schiedsbetrag zwischen dem Steuersatz von 
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612,50 DM und dem von 241 DM für 1000 kg 
(371,50 DM) kann auf Antrag in dem Umfang ver-
gütet werden, in dem die Flüssiggase für die im 
öffentlichen Verkehr eingesetzten Fahrzeuge ver-
wendet worden sind. 

Zu Doppelbuchstabe ff 

Der ermäßigte Steuersatz für leichtes Heizöl darf für 
Additive (Mineralöle nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 10 
MinöStG), die dem Heizöl z. B. zur Förderung der 
Verbrennung zugesetzt werden, nur angewendet 
werden, wenn sie wie leichtes Heizöl mit Farbstoff 
und Furfurol gekennzeichnet worden sind (§ 3 Abs. 2 
und 7 MinöStG). Es hat sich jedoch gezeigt, daß eine 
solche Kennzeichnung in vielen Fällen z. B. wegen 
der eingeschränkten Verwendungsmöglichkeiten 
des Additivs oder seiner Zusammensetzung nicht er-
forderlich oder auch nicht möglich ist. Um eine pra-
xisgerechte ,Handhabung zu ermöglichen, soll künf-
tig in diesen und ähnlichen Fällen im Wege der 
Rechtsverordnung ein Verzicht auf die Kennzeich-
nung ausgesprochen werden können. 

Zu Buchstabe c 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Nach dem Abzug der sowjetischen Truppen aus der 
Bundesrepublik Deutschland ist die Ermächtigung 
des § 31 Abs. 3 Nr. 2 MinöStG insoweit gegenstands-
los geworden. 

Zu den Doppelbuchstaben bb und cc 

Die Ergänzungen sind erforderlich, um die in Arti-
kel 7 Abs. 7 bis 9 und Artikel 23a Abs. la  der geän-
derten System-RL vorgesehenen Regelungen um-
setzen zu können (Verfahren bei der Beförderung 
von versteuertem Mineralöl im Transitwege durch 
das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates und Belie-
ferung von Diplomaten und ausländischen Streitkräf-
ten mit Mineralöl unter Steueraussetzung). 

Zu Nummer 24 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 4 
Buchstabe c. 

Zu Buchstabe b 

Die Vorschrift stellt klar, daß für andere als die im 
neuen § 1 Abs. 3 MinöStG genannten Mineralöle, die 
sich noch nach altem Recht in einem Steuerausset-
zungsverfahren oder in einem Verfahren der Steuer-
begünstigung befinden (z. B. Schmieröladditive der 
Position 3811 der KN), diese Verfahren mit Inkrafttre-
ten des Änderungsgesetzes enden. 

6. Zu Artikel 6 (EG-AmtshilfeG) 

Mit der Änderung des EG-Amtshilfe-Gesetzes soll 
der neu in die Richtlinie 92/12/EWG des Rates vom 
25. Februar 1992 eingefügte Artikel 15 b, der insbe

-sondere den Belangen des Datenschutzes Rechnung 
trägt, in nationales Recht umgesetzt werden. Es han-
delt sich um redaktionelle Änderungen bzw. auch 
bei Buchstabe c um eine Klarstellung, daß die Über-
wachung Teil des Festsetzungsverfahrens ist. 

7. Zu Artikel 78 (KaffeeStG) 

I. Allgemeines 

Bei der Änderung des Kaffeesteuergesetzes handelt 
es sich im wesentlichen um die sprachliche und 
steuersystematische Angleichung an andere Ver-
brauchsteuergesetze. 

II. Im einzelnen 

Zu Nummer 1 (§ 1) 

Klarstellung. 

Zu Nummer 2 (§ 2) 

Zu Buchstabe a 

Vermeidung eines Widerspruchs zu § 2 Nr. 2. 

Zu den Buchstaben b und c 

Anpassung an die anderen Verbrauchsteuergesetze. 

Zu Nummer 3 (§ 3) 

Zusammenfassung des Steuertarifs einschließlich Re-
gelung für Kaffeemischungen. 

Zu Nummer 4 (§ 4) 

Folgeänderung zu Nummer 3. 

Zu den Nummern 5 bis 11 (§§ 5 bis 9, 11, 13) 

Klarstellung und Angleichung an die anderen Ver-
brauchsteuergesetze. 

Zu Nummer 1 . 2 (§ 15 ) 

Die bisherige Formulierung „Kaffee bleibt von der 
Steuer befreit, ..." unterstellt, daß der Kaffee bereits 
steuerfrei ist, was aber nicht zutrifft. Insoweit sprach-
liche Angleichung an entsprechende Regelungen zur 
Steuerfreiheit in anderen Verbrauchsteuergesetzen. 

Zu Nummer 13 (§ 16) 

Angleichung an andere Verbrauchsteuergesetze, ins-
besondere für Kaffeelieferungen in andere Mitglied-
staaten. 

Zu Nummer 14 (§ 17) 

Klarstellung. 
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Zu Nummer 15 (§ 18) 

Anpassung an die Änderung des § 4. 

Zu Nummer 16 (§ 19) 

Vervollständigung der Bestimmungen und Anglei-
chung im Hinblick auf andere Verbrauchsteuern 
durch die Nummern 1, 3, 11 bis 14. In Nummer 7 wird 
die Ermächtigungsvoraussetzung für eine in allen 
Verbrauchsteuergesetzen einheitliche Definition des 

Steuergebietes der Europäischen Gemeinschaft ge-
schaffen. Die Ermächtigung unter Nummer 8 dient 
dazu, die Lieferung von Waren an Gewerbetreibende 
zur Weitergabe an Verbraucher praktikabler zu ge-
stalten. Nummer 9 dient der Steuervereinfachung. In 
Nummer 10 werden u. a. die Begünstigungsklausel 
für Streitkräfte nach Auslaufen des Vertrags über den 
befristeten Aufenthalt sowjetischer Truppen auf dem 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland aktualisiert 
sowie Regelungsermächtigungen für Schiffsbedarf 
und Bordvorräte für Luftfahrzeuge geschaffen. 






